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Wie sind mittelständische Unternehmen bei 
der Finanzierung aufgestellt? Welche Finan
zierungsinstrumente werden genutzt, wel
che Zinsentwicklung erwartet der Mittel
stand und welche Wachstumshürden gilt es 
zu überwinden? Diese Fragen wurden im 
Rahmen der mittlerweile fünften Studie zur 
Finanzierung im Mittelstand 2018 der Ebner 
Stolz Management Consultants und der 
Wolff Häcker Finanzconsulting im Rahmen 
einer OnlineBefragung an 5.000 mittelstän
dische Unternehmer gerichtet. Darüber hin
aus widmet sich die Studie der sich im Um
bruch befindlichen Finanzdienstleistungs 
branche. Verantwortlich für diesen Umbruch 
sind u.a. die Folgen der Finanzkrise, die Ver
schärfung des regulatorischen Umfelds sowie 
neue digitale Technologien. Technologieori
entierte und zumeist junge Unternehmen – 
sog. FinTechs – sind im Finanz und Banken
sektor entstanden. Mit innovativen Prozes
sen zur Abwicklung von Finanzdienstleistun
gen und vielfältigen Finanzierungsangeboten 
stellen sie auch für den Mittelstand eine mög
liche Ergänzung zu klassischen Banken und 
Finanzdienstleistern dar. Ob und wie die neu
en Finanzierungsangebote im Mittelstand 
angekommen sind, wurde ebenfalls im Rah
men dieser Studie daher näher beleuchtet – 
mit teilweise überraschenden Ergeb nissen.

Generell hat der deutsche Mittelstand in den 
letzten beiden Jahren erneut seine ohnehin 
schon starke Position am Markt ausgebaut. 
Die befragten Geschäftsführer blicken an
gesichts der starken konjunkturellen Lage 
Deutschlands optimistischer als je zuvor auf 
die eigenen (sehr gut 20 %, gut 62 %) wie 
auf die gesamtwirtschaftlichen Zukunftsper
spektiven (63 %) – und das trotz der aktuel
len Renaissance des Protektionismus und 
zahlreicher internationaler Krisenherde. Als 
Wachstumsbremsen werden Fachkräfte
mangel (86 %), Wettbewerbsdruck (79 %) 
und zunehmend auch bürokratische Hürden 
(68 %) genannt.

Ihren Kapitalbedarf decken mittelständische 
Unternehmen weiterhin hauptsächlich durch 
Einbehaltung ihrer Gewinne (71 %). Am  
Kapitalmarkt zeigen sie wenig Interesse.  
Nur wenige Unternehmen im Mittelstand 
haben überhaupt Probleme bei der Kapital
beschaffung (21 %).

Nach wie vor verzichten mittelständische Un
ternehmen weitgehend auf aufwändigere 
Finanzierungsformen, wie zum Beispiel  
Anleiheemissionen. So dominieren bei den 
Finanzierungsformen weiterhin klassische 
Bankkredite (80 %), Leasing / Factoring  
(60 %) und Gesellschafterdarlehen (58 %). 
Über diese traditionellen Finanzierungsin
strumente fühlt sich der Mittelstand auch 
ausreichend informiert. 61 % der Unterneh
men rechnen mit einem steigenden Zinsni
veau in den kommenden zwei Jahren. 

Trotz zunehmender bürokratischer Hürden 
bei Finanzierungsangeboten der Hausbank 
besteht kein Bedarf an alternativen Finanzie
rungspartnern. Die Kreditinstitute kämpfen 
immer noch mit hohen Regulierungsanfor
derungen, die sich in steigendem Aufwand 
für das Reporting für mittelständische Unter
nehmen widerspiegeln. Dass diese dennoch 
auf die Hausbank als zuverlässigen Finanzie
rungspartner setzen, unterstreicht das enge 
Vertrauensverhältnis. So geben zwei Drittel 
der Unternehmen an, den Kreis ihrer Finanz
partner in den letzten beiden Jahren nicht 
erweitert zu haben. Nur ein Drittel der  
Befragten hat neue Finanzierungspartner  
in Anspruch genommen. Hier kamen insbe
sondere überregionale Banken als zusätz
liche Finanzierungspartner mit ins Boot. 

In den letzten Jahren hat sich die Finanz
dienstleistungsbranche rapide verändert. 
Dieser Wandel ist vor allem im Privatkunden
geschäft deutlich sichtbar. FinTechUnter
nehmen sehen deutliche Marktpotenziale im 
deutschen Mittelstand. Ausgangspunkt ist 
die Annahme, dass rund 10 % der Finanzak
tivitäten mittelfristig digitalisierbar seien. 

Allerdings ist der Mittelstand nach wie vor 
zurückhaltend bei der Nutzung von internet
basierten Finanzierungsmöglichkeiten. 93 % 
der Unternehmen setzen noch auf das klassi
sche Bankgeschäft. Die Unkenntnis über das 
Angebotsspektrum der FinTechs (45 %) stellt 
neben dem fehlenden Finanzierungsbedarf 
(55 %) den Hauptgrund für die auffallend 
geringe Nutzungsquote der von ihnen ange
botenen Finanzdienstleistungen dar. Aber 
auch Seriositätsprobleme (36 %) und Rechts 
sowie Sicherheitsrisiken (33 %) werden kri
tisch hinterfragt. Allerdings rechnet in der 
Zukunft jeder zweite Geschäftsführer (54 %) 
mit einer bedeutenden Rolle von FinTechs bei 
der Mittelstandsfinanzierung.

Digitale Zahlungsmittel, d.h. Kryptowährun
gen wie Bitcoin, könnten die Abwicklung 
internationaler Zahlungsströme deutlich ver
einfachen. Allerdings ist das Thema Kryp
towährungen derzeit für den Mittelstand 
kein Thema. Die überwiegende Mehrheit der 
Befragten (83 %) hält es für unwahrschein
lich, dass sich Kryptowährungen in der  
Zukunft durchsetzen.

Gerne können Sie die gesamte Studie mit  
einer kurzen EMail an michael.euchner@ 
ebnerstolz.de anfordern.

 

 
 

Michael Euchner ist Unternehmensberater 
und Partner bei Ebner Stolz in Stuttgart

Finanzierungsstudie 2018: Mittelstand bleibt weiterhin  
der Hausbank treu
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Als Rechtsanwalt in der Welt von Ebner Stolz

novus IM GESPRÄCH

Ebner Stolz hat in den letzten Monaten den 
Anwaltsbereich in den Regionen Hamburg, 
Köln und Stuttgart signifikant ausgebaut. In 
Stuttgart kamen gleich neun Rechtsanwälte 
auf einen Schlag – fünf Partner der etablier
ten Stuttgarter Kanzlei Menold Bezler wech
selten zu der Prüfungs und Beratungs
gesellschaft. Drei Monate nach dem 
Wechsel fragen wir bei Dr. Oliver Schmidt, 
Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuer
recht, nach, wie er bei Ebner Stolz aufge
nommen wurde. 

Herr Dr. Schmidt, Sie, Ihre Kollegen und 
Teamkollegen kommen von einer sehr 
etablierten Stuttgarter Anwaltskanzlei 
zu Ebner Stolz. Was waren die Beweg-
gründe für Ihren Wechsel?

Bereits in der Vergangenheit haben Menold 
Bezler und Ebner Stolz als befreundete Kanz
leien eng zusammengearbeitet. So wurden 
wir von Ebner Stolz bei rechtlichen Fragen als 
externer Berater hinzugezogen bzw. haben 
wir die Kollegen von Ebner Stolz eingeschal
tet, wenn es um steuerliche Beratung oder 
um Themen rund um den Jahresabschluss 
ging. Uns wurde klar, dass die Beratung aus 
einer Hand essenziell und von großem Vor
teil für die Mandanten ist. Dies gilt umso 
mehr, als die einzelnen Bereiche immer kom
plexer und Spezialisierungen erforderlich 
werden. Werden alle Leistungsspektren aus 
einem Beratungshaus abgedeckt, kann viel 
effizienter gearbeitet werden.

Inwiefern?

Nun, die Interessenlage ist dieselbe und  
die Abstimmungswege sind einfach kürzer. 
Wir arbeiten mit derselben EDV und nutzen 
spezielle digitale Tools, setzen auf densel
ben Datengrundlagen auf, können uns 
schneller abstimmen – und natürlich noch 
viel besser ein passendes Beratungsteam für 

den konkreten Mandanten und die konkre
te Aufgabenstellung stellen.

Sie waren Gründungspartner von  
Menold Bezler. Jetzt sind Sie Partner bei 
Ebner Stolz. Bestehen Unterschiede in 
der Beratungspraxis einer klassischen 
Rechtsanwaltskanzlei und einer multi-
disziplinären Prüfungs- und Beratungs-
gesellschaft?

In der Tat bestehen Unterschiede. Bei Ebner 
Stolz wird vernetzter und in Teams gedacht. 
Rechtsanwälte einer klassischen Anwalts
kanzlei sind dagegen häufig weniger ver
netzt. Gerade das Arbeiten im fachübergrei
fenden Team schafft aber Mehrwerte für 
den Mandanten. Bei Ebner Stolz vereinen 
wir die Aspekte aus Wirtschaftsprüfung, 
Steuer und Rechtsberatung sowie Unter
nehmensberatung. Dadurch können wir 
umfassende ganzheitliche Lösungen für den 
Mandanten schaffen. Genau das braucht 
der Mittelstand.

Ebner Stolz ist als multidisziplinäre Bera
tungsgesellschaft auch sehr visionär unter
wegs. Dies betrifft vor allem die Themen 
Digitalisierung und Internationalisierung. 
Bei Ebner Stolz wird viel in digitale Tools und 
das internationale Netzwerk investiert – 
zum Wohle der Mandanten und für die  
Zukunftsfähigkeit des Unternehmens.  

Und wie sieht es mit der Unterneh-
menskultur aus?

Wir sind bei Ebner Stolz mit offenen Armen 
empfangen worden. Das näher dran konn
ten wir im wahrsten Sinne des Wortes  
spüren. Wir konnten uns vor Vorstellungs
runden und Einführungskursen kaum ret
ten. So hat schon ein sehr intensives Ken
nenlernen stattgefunden und wir konnten 
uns schnell integrieren. Jetzt gehen wir auf 

Vorstellungstour – die Kollegen nehmen uns 
mit zu ihren Mandanten. Auch haben wir 
schon Brücken zu unseren Anwaltskollegen 
in Köln, Hamburg und den übrigen Standor
ten gebaut. Gemeinsam wollen wir den  
Anwaltsbereich bei Ebner Stolz zu einer 
gleichwertigen vierten Säule an allen  
Standorten ausbauen. 

Ebner Stolz hat ja schon bisher steuer-
zentrierte Rechtsberatung angeboten. 
Im Beratungsspektrum standen dabei 
Gesellschaftsrecht, Nachfolgegestaltun-
gen und Transaktionen. Hat sich das  
Beratungsspektrum durch das Hinzu-
kommen der Rechtsanwälte erweitert?

Ja, Ebner Stolz ist jetzt insgesamt in der 
Rechtsberatung breiter aufgestellt. Bisher 
waren der Kölner und Hamburger Standort 
den Stuttgartern einen Schritt voraus.  
Neben der steuerzentrierten Rechtsbera
tung gibt es an diesen Standorten schon 
länger Anwälte aus anderen Disziplinen. 
Diese Lücke wird jetzt aber auch in Stuttgart 
geschlossen. 

Welche Anwaltsleistungen kann das 
klassische mittelständische Unterneh-
men nun in Anspruch nehmen?

Unser Schwerpunkt liegt auf der rechtlichen 
Gestaltungsberatung – und das branchen
übergreifend. Hier ziehen wir vom Arbeits
recht, über das Energierecht, das Gesell
schaftsrecht, das Immobilienrecht, Nachfol 
geberatung, M&A mitsamt dem Wettbe
werbsrecht über Restrukturierungsberatung 
alle Register. Zunehmend digitalisieren  
Unternehmen ihre Geschäftsprozesse. Hier 
begleiten unsere Spezialisten im ITRecht. 
Ich persönlich bin im Gesellschaftsrecht und 
in der M&ABeratung zu Hause. 
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Unser Credo lautet, lieber gestalten als  
streiten. Unter uns Rechtsanwälten sind 
aber auch Forensiker, wie etwa Dr. Holger 
Kierstein bei Gesellschafterauseinanderset
zungen oder Dr. Sven Gläser als Steuerstraf
rechtler. 

Nun ein Fazit zum Ende des Gesprächs? 
Wie bewerten Sie persönlich den Wech-
sel zu Ebner Stolz? 

Sie können sich vorstellen, dass ein äußerst 
turbulentes Jahr hinter uns liegt. Einen  
solchen Schritt macht man nicht unbedacht. 
Er ist dennoch voller Zweifel und Emotio
nen, denn man weiß im Voraus nie, ob es 
richtig ist, was man tut. Im Nachhinein kann 
ich sagen, dass es für meine Kollegen und 
mich die absolut richtige Entscheidung war. 
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GESETZGEBUNG

Entwurf eines Gesetzes zur steuerlichen Förderung  
des Mietwohnungsneubaus

Die Bundesregierung beabsichtigt im Rah
men ihrer Wohnraumoffensive, mit dem Ge
setz zur steuerlichen Förderung des Miet
wohnungsneubaus steuerliche Anreize für 
den Mietwohnungsneubau im bezahlbaren 
Mietsegment zu setzen. Dazu beschloss sie 
am 19.9.2018 den Entwurf eines Gesetzes 
zur steuerlichen Förderung des Mietwoh
nungsneubaus in das Gesetzgebungsverfah
ren einzubringen. Anders als in einem  
Gesetzentwurf aus dem Jahr 2016 noch  
vorgesehen soll die Förderung nicht auf  
bestimmte Fördergebiete beschränkt sein.

Geplant ist die Einführung einer Sonderab
schreibung für den Mietwohnungsneubau. 
Konkret soll der Bau neuen Wohnraums 
bzw. der Erwerb von neuen Wohngebäuden 
im bezahlbaren Mietsegment durch eine 
Sonderabschreibung in Höhe von 20 % der 
Anschaffungs oder Herstellungskosten in 
den ersten vier Jahren gefördert werden. 
Demnach würden in diesem Zeitraum neben 
der gesetzlichen RegelAfa von 2 % jeweils 
5 % der Gebäudeherstellungskosten steuer

mindernd geltend gemacht werden können. 
Die Förderung setzt allerdings voraus, dass 
die Wohnungen im Jahr der Anschaffung 
bzw. Herstellung sowie in den folgenden 
neun Jahren vermietet werden. Ist dies nicht 
der Fall, sind die in Anspruch genommenen 
Sonderabschreibungen wieder rückgängig zu  
machen. Des Weiteren wird die Förderung 
nur gewährt, wenn die Anschaffungs oder 
Herstellungskosten des Gebäudes 3.000 Euro 
je qm Wohnfläche nicht übersteigen. 

Zudem ist die Förderung aus fiskalischen 
Gründen auf Anschaffungs oder Herstel
lungskosten des Gebäudes von maximal 
2.000 Euro je qm Wohnfläche begrenzt. 
Folglich ist die Bemessungsgrundlage der 
Sonderabschreibung auf diesen Betrag je 
qm Wohnfläche gedeckelt.

Um die Förderung zu erhalten, muss der  
erforderliche Bauantrag bzw. eine Bauan 
zeige nach dem 31.8.2018 und vor dem 
1.1.2022 gestellt bzw. getätigt worden 
sein. Die Sonderabschreibung soll letztmalig 

für den Veranlagungszeitraum 2026 in An
spruch genommen werden können, so dass 
für die vollständige Ausschöpfung der Förde
rung eine Fertigstellung des Wohn gebäudes 
bis spätestens 31.12.2023 erforderlich ist. 

Hinweis: Die Gewährung der Sonder
abschreibung soll an die Einhaltung der  
EUVorschriften für sog. DeminimisBei
hilfen gekoppelt werden. Dies bedeutet, 
dass der Gesamtbetrag der einem einzelnen  
Unternehmen gewährten DeminimisBei
hilfe in einem Zeitraum von drei Veranla
gungszeiträumen 200.000 Euro nicht über
steigen darf.

Gesetzentwurf des Landes Hessen zur Anpassung der Höhe 
des Nachzahlungszinssatzes

Die Verfassungsmäßigkeit der Höhe von 
Nachzahlungszinsen gemäß § 238 Abs. 1 
Satz 1 AO von 6 % p. a. ist angesichts  
der Niedrigzinsphase seit geraumer Zeit  
in Diskussion. In einem Verfahren des vor
läufigen Rechtsschutzes bezweifelt auch 
der BFH mit Beschluss vom 25.4.2018  
(Az. IX B 21/18, BStBl. II 2018, S. 415) die 
Verfassungsmäßigkeit der Höhe von Nach
zahlungszinsen für Verzinsungszeiträume ab 
2015 und gewährt die Aussetzung der Voll
ziehung des Zinsbescheides. Hierauf reagier
te nun Hessen und legte dem Bundesrat (BR
Drucksache 396/18 vom 9.8.2018) den Ent 
wurf eines Gesetzes zur Anpassung der Ver

zinsung nach der Abgabenordnung vor.  
Danach soll der monatliche Zinssatz von der
zeit 0,5 % auf 0,25 % herabgesetzt werden. 

Dieser reduzierte Zinssatz soll bei der  
Verzinsung nach § 233a AO von Nachzah
lungen und Erstattungen von nach dem 
31.12.2016 entstandenen Steuern sowie 
bei der Festsetzung von Stundungs, Hin
terziehungs, Prozess und Aussetzungs
zinsen gemäß §§ 234 bis 237 AO nach 
dem 31.12.2018 anzuwenden sein. 

Hinweis: Hessen sieht in der Absenkung 
des monatlichen Zinssatzes auf 0,25 %  
allerdings nur einen ersten und kurzfristig 
umsetzbaren Schritt zu einer realitäts
gerechteren Verzinsung von Steueran
sprüchen. Die Hessische Landesregierung 
beantragt darüber hinaus, dass der Bun
desrat eine Entschließung fassen möge, 
künftig einen variablen Zinssatz anzuset
zen, der sich nahe am aktuellen Markt
zinsniveau orientiert. Das dazu erforder
liche Erhebungsverfahren könnte laut 
Hessen voraussichtlich ab 2022 zur Verfü
gung stehen. Es bleibt abzuwarten, ob die
se Vorschläge weiter verfolgt werden.
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Keine Deckelung der Nutzungsentnahme nach der  
1 %Regelung auf 50 % der Gesamtaufwendungen des Kfz

Besuch von Fußballspielen mit Geschäftsfreunden 

Wird ein betriebliches Kfz auch für private 
Zwecke genutzt, kann die Nutzungsent
nahme nach der sog. 1 %Regelung ermit
telt werden. Die Anwendung dieser Metho
de setzt nach § 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2 EStG 
voraus, dass das Kfz zu mehr als 50 %  
betrieblich genutzt wird. Basierend auf die
ser Rechtsgrundlage vertrat ein Steuerpflich
tiger, der für sein im Betriebsvermögen ge
haltenes Fahrzeug kein Fahrtenbuch führte, 

die Auffassung, dass es verfassungsrechtlich 
geboten sei, die nach der 1 %Regelung  
ermittelte Nutzungsentnahme auf 50 %  
der Gesamtaufwendungen für das Fahrzeug 
zu begrenzen. Dies lehnte der BFH mit Urteil 
vom 15.5.2018 (Az. X R 28/15, DB 2018,  
S. 2021) ab. 

Hinweis: Im Streitfall war damit eine  
Nutzungsentnahme, die rund 70 % der  
Gesamtaufwendungen betrug, zu berück
sichtigen. Es gilt daher weiterhin, dass bei 
Firmenwagen immer geprüft werden sollte, 
ob die Führung eines Fahrtenbuchs und die 
damit einhergehende konkrete Zuordenbar
keit der Gesamtaufwendungen auf betrieb
liche und private Fahrten gegenüber der 
pauschalierten Methode von Vorteil ist. 

Werden Geschäftspartner bzw. deren Arbeit
nehmer eingeladen, ein BundesligaFußball
spiel zu besuchen, entstehen bei diesen steu
erpflichtige Einnahmen im Rahmen der für 
sie jeweils maßgeblichen Einkunftsart. Die 
Besteuerung dieser Einnahmen kann durch 
das vorteilsgewährende Unternehmen in 
Form der Pauschalbesteuerung nach § 37b 
EStG erfolgen. Im Streitfall wurden die Kos
ten der dafür erworbenen Dauerkarten für 
„Business Seats“ eines Bundesligavereins mit 
Verweis auf die ertragsteuerliche Behand
lung von Aufwendungen für VIPLogen  
in Sportstätten laut BMFSchreiben vom 

22.8.2005 (BStBl. I 2005, S. 845) teilweise 
als Geschenk und teilweise als Werbeauf
wand erfasst. Werbeleistungen des Bundesli
gavereins, z. B. in Form von Bandenwerbung 
oder Lautsprecherdurchsagen, wurden nicht 
erbracht. Die Geschäftspartner, die zum Be
such eines Spiels eingeladen wurden, kamen 
regelmäßig vor den Spielen in die Räumlich
keiten des Unternehmens, wo der Geschäfts
führer dessen Produkte vorstellte und an
schließend gemeinsam mit den Gästen das 
Spiel besuchte. Nur der als Geschenk erfass
te Teil der Kosten wurde nach § 37b EStG 
pauschal versteuert.

Dem widersprach das FG Bremen mit rechts
kräftigem Urteil vom 21.9.2017 (Az. 1 K 20/17 
(5)) und unterwarf auch den als Werbeauf
wand erfassten Teil der Pauschalbesteuerung. 

Hinweis: Sofern die Geschäftspartner von 
eigenen Arbeitnehmern des Unterneh
mens zu einem Spiel begleitet wurden, 
geht das FG von einer zusätzlichen Entloh
nung der Arbeitnehmer aus, da dessen ei
genes Interesse am Besuch des Spiels nicht 
vernachlässigt werden könne und somit 
nicht durch betriebliche Aspekte des Un
ternehmens geprägt werde. 

Laut Pressemeldungen vom 13.8.2018 sieht 
die EUKommission die Steuerbefreiung von 
Sanierungserträgen gemäß § 3a EStG nicht 
als staatliche Beihilfe an. Da die EUKommis
sion dies jedoch nicht in einem Beschluss, 
sondern lediglich in einem „comfort letter“ 
feststellt, kommt § 3a EStG damit nicht  
automatisch zur Anwendung. Der Gesetz
geber ist vielmehr gehalten, den bislang  

bestehenden Vorbehalt aufzuheben, so dass  
§ 3a EStG damit in den Fällen anzuwenden 
ist, in denen die Schulden ganz oder teilwei
se nach dem 8.2.2017 erlassen wurden. Der 
Bundesrat schlägt vor, eine entsprechende 
Regelung in den Entwurf des sog. Jahres
steuergesetzes 2018 aufzunehmen.

Hinweis: Abzuwarten bleibt, ob der Gesetz
geber die Steuerbefreiung von Sanierungs
erträgen ggf. auch auf Altfälle für anwend
bar erklärt, für die der BFH wiederholt die 
Anwendung des sog. Sanierungserlasses 
(mit ähnlichen steuerlichen Folgen) verneint 
hat. Nach Ansicht der Finanzverwaltung  
genießen hierunter fallende Altfälle aller
dings Vertrauensschutz. 

UNTERNEHMENSBESTEUERUNG

Steuerbefreiung von Sanierungserträgen keine staatliche  
Beihilfe
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VorabGewinnverteilung im Rahmen der Veräußerung  
von Kapitalgesellschaftsanteilen

Gemäß Urteil des BFH vom 13.3.2018  
(Az. IX R 35/16, DStR 2018, S. 1756)  
kann ein zivilrechtlich wirksamer und steuer
lich anzuerkennender Gewinnverteilungs
beschluss vorliegen, wenn bei einer GmbH 
der eine Gesellschafter einen Geschäftsanteil 
von einem anderen Gesellschafter mit ding
licher Wirkung zum Bilanzstichtag erwirbt 
und die Gesellschafter zugleich vereinbaren, 
dass dem ausscheidenden Gesellschafter der 

laufende Gewinn der Gesellschaft noch bis 
zum Bilanzstichtag zusteht und nach Auf
stellung der nächsten Bilanz an ihn aus
geschüttet werden soll. Der im Folgejahr von 
der GmbH an den ausgeschiedenen Gesell
schafter ausgeschüttete Betrag ist diesem 
dann als (nachträgliche) Einkünfte aus Kapi
talvermögen zuzurechnen. 

Hinweis: Eine Zurechnung bei dem erwer
benden Gesellschafter scheidet laut BFH 
dann ebenso aus wie eine nachträgliche  
Erhöhung des Veräußerungserlöses beim 
ausgeschiedenen Gesellschafter. 
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Gewerbesteuerliche Hinzurechnung von Finanzierungsanteilen 
nicht verfassungswidrig

Verlustübernahmeverpflichtung im Ergebnisabführungsvertrag

Der BFH sieht in der gewerbesteuerlichen 
Hinzurechnung von Miet und Pachtzinsen 
für bewegliche und unbewegliche Wirt
schaftsgüter des Anlagevermögens und von 
Aufwendungen für die zeitlich befristete 
Überlassung von Rechten nach § 8 Nr. 1 
Buchst. d, e und f GewStG keinen Verstoß 
gegen die verfassungsrechtlichen Vorgaben, 
namentlich gegen den Gleichheitssatz (Urteil 
vom 14.6.2018, Az. III R 35/15, DStR 2018, 
S. 1814). Die Fiktion eines Finanzierungsan
teils müsse nicht an einem typischen, reali
tätsgerechten Zinsniveau ausgerichtet sein. 
Auch sei der Gesetzgeber nicht gehalten, die 
unterschiedlichen Finanzierungsanteile der 

Vermietung und Verpachtung von bewegli
chen und unbeweglichen Wirtschaftsgütern 
sowie bei Rechteüberlassungen so auszu
gestalten und aufeinander abzustimmen, 
dass bei einer Gegenüberstellung der einzel
nen Hinzurechnungstatbestände von reali
tätsgerechten Zinsanteilen gesprochen wer
den könne. 

Hinweis: Der BFH schließt aus dem  
Beschluss des BVerfG vom 15.2.2016  
(Az. 1 BvL 8/12, BStBl. II 2016, S. 557), mit 
dem die Vorlage der gewerbesteuerlichen 
Hinzurechnung nach § 8 Nr. 1 Buchst. a, d 
und e GewStG zur Normenkontrolle wegen 
nicht hinreichender Begründung als unzu
lässig verworfen wurde, dass auch die Ver
fassungsrichter keine Bedenken gegen 
über der jeweils durch den Gesetzgeber ge
wählten Höhe der Hinzurechnungen haben. 

Nach der Neufassung des § 17 Satz 2 Nr. 2 
KStG in 2013 ist zur ertragsteuerlichen  
Anerkennung der Organschaft im Ergebnis
abführungsvertrag ein dynamischer Ver
weis auf die Verlustübernahmeregelung in  
§ 302 AktG erforderlich. Bei Ergebnisabfüh
rungsverträgen, die bereits vor Inkrafttre
ten der Gesetzesänderung in 2013 ab 
geschlossen wurden, war für die Sicher
stellung der steuerlichen Anerkennung des  
Organschaftsverhältnisses keine Anpassung 
des Ergebnisabführungsvertrags erforder
lich, sofern die Verlustübernahmeverpflich
tung den bisherigen Anforderungen des  
§ 17 KStG a. F. entsprach. Andernfalls 
konnte bis 31.12.2014 eine entsprechende 
Anpassung vorgenommen werden, um  
eine steuerlich schädliche Wirkung auf das 
Organschaftsverhältnis auszuschließen. 

Das FG Düsseldorf verneinte nun bei  
einem vor der Gesetzesänderung in 2013 
vereinbarten Ergebnisabführungsvertrag 
mit rechtskräftigem Urteil vom 17.4.2018 
(Az. 6 K 2507/17 K, DStR 2018, S. 1857)  
die steuerliche Anerkennung eines Organ
schaftsverhältnisses, weil in dem Vertrag 
vorgesehen war, dass ein Jahresfehlbetrag 
auch durch die Auflösung von Kapitalrück
lagen nach § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB ausge
glichen werden kann. Dies stelle keine aus
reichende Verlustübernahmevereinbarung  
i. S. d. § 17 Abs. 2 Satz 2 KStG a. F. dar.  
§ 302 Abs. 1 AktG erlaube nur eine Minde
rung der Verlustübernahmeverpflichtung 
durch die Auflösung von anderen Gewinn
rücklagen, nicht jedoch durch die Auflö
sung von Kapitalrücklagen.

Hinweis: Da der Ergebnisabführungsvertrag 
nicht vor dem 1.1.2015 angepasst wurde, 
konnte dieser Mangel auch nicht geheilt 
werden, so dass das Organschaftsverhältnis 
steuerlich nicht anerkannt wurde.

Die OFD NordrheinWestfalen hat fest 
gestellt, dass von dieser Heilungsmöglich
keit in der Praxis in einigen Fällen nicht  
Gebrauch gemacht wurde und weist die  
Finanzverwaltung mit Verfügung vom 
11.7.2018 (Az. S 27702018/0013 St 131, 
DStR 2018, S. 1869) an, in gleich gelagerten 
Fällen die Organschaft nicht anzuerkennen.
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Anlage EÜR und elektronische Übermittlungspflichten  
ab VZ 2017

Die Regelung, wonach bei Betriebseinnah
men von weniger als 17.500 Euro der Steu
ererklärung anstelle des Vordrucks Anlage 
EÜR eine formlose Gewinnermittlung beige
fügt werden darf, ist gemäß BMF Schreiben 
vom 9.10.2017 (BStBl. I 2017, 1381) nicht 
mehr anzuwenden. Folglich sind ab dem 
Veranlagungszeitraum 2017 grundsätzlich 
alle Steuerpflichtigen, die ihren Gewinn 
durch Einnahmenüberschussrechnung er
mitteln, zur Nutzung der Anlage EÜR und  

zu deren authentifizierten Übermittlung  
verpflichtet. Formlose Gewinnermittlungen 
sind nicht ausreichend. In der Kurzinforma
tion vom 20.4.2018 (DStR 2018, S. 1771) 
geht die OFD NordrheinWestfalen auf noch 
bestehende Ausnahmeregelungen ein.  

Hinweis: So müssen etwa ehrenamtlich  
Tätige, deren Einnahmen nach §§ 3 Nr. 26, 
26a oder 26b EStG insgesamt steuerfrei  
bleiben, – unabhängig vom Bestehen einer 
individuellen Verpflichtung zur Abgabe  
einer Steuererklärung – keine Anlage EÜR 
übermitteln.

Keine gewerbesteuerliche Hinzurechnung von transaktions
bezogenen Entgelten für Computerreservierungssystem

Der BFH hatte zu klären, ob transaktions
bezogene Entgelte für die Nutzung eines 
computerbasierten Reiseinformations und 
Reisevertriebssystems als Aufwendungen für 
die zeitlich befristete Überlassung von Rech
ten i. S. d. § 8 Nr. 1 Buchst. f Satz 1 GewStG 
zu werten sind und damit der gewerbesteu
erlichen Hinzurechnung unterliegen. 

Eine GmbH, deren Haupttätigkeit die Ver
mittlung von Reisen eines Reiseveranstalters 
ist, stellt Reiseprodukte auf einem Compu
terreservierungssystem ein. Reisebüros grei
fen für ihre Buchungsanfragen und Buchun
gen auf diese Daten der GmbH zu. Bei 
erfolgter Buchung sendet die GmbH eine 
vom Anbieter des Systems vorbereitete Bu
chungsbestätigung nebst Rechnung an das 
Reisebüro. Die GmbH vereinnahmt das Reise
entgelt der Reisenden und leitet dies an die 
Reiseveranstalter weiter. Sie erhält hierfür 
vom Reiseveranstalter eine Provision und 
zahlt ihrerseits Provisionen an die vermitteln
den Reisebüros. Für erfolgte Buchungen sind 

an den Anbieter des Computer reservierungs
systems Entgelte zu zahlen, deren Höhe weit
gehend transaktionsabhängig ist und sich 
nach unterschiedlichen Preisgruppen bemisst. 

Mit Urteil vom 26.4.2018 (Az. III R 25/16, 
DStR 2018, S. 1860) lehnt der BFH eine Hin
zurechnung dieser transaktionsbezogenen 
Entgelte ab. Auch wenn in dem mit dem  
Anbieter des Computerreservierungssystems 
eingegangenen Vertrag die Begriffe „Rechte
übertragung“ und „Softwarenutzung“ ver
wendet wurden, erkennt der BFH keine Auf
wendungen für die zeitlich befristete Über 
lassung von Rechten. Der Begriff der Rechte 
erfasse weder ungeschützte Posi tionen ohne 
Abwehrrecht, wie z. B. Entgelte für die Nut
zung des Grünen Punktes, noch Dienstleis
tungen. Da die Zahlung der Entgelte nur für 
einen bestimmten Vermittlungserfolg ge
schuldet wurde, seien diese als Vergütung  
einer Dienstleistung, ähnlich der Provision  
eines Handelsvertreters oder eines Handels
maklers, zu würdigen.  

Hinweis: Die Urteilsgrundsätze lassen sich 
auch auf die Nutzung anderer computer
basierter Systeme übertragen. Maßgeblich 
ist stets, ob ein Entgelt für die zeitlich befris
tete Überlassung der Nutzungsbefugnis  
eines geschützten Rechts gezahlt wird oder 
ob die Nutzung Dienstleistungscharakter hat. 
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ARBEITNEHMERBESTEUERUNG

Abgrenzung zwischen Bar und Sachlohn bei Beiträgen  
zu Zusatzkrankenversicherungen

Üblicher Endpreis von Sachbezügen bei Anwendung der  
44 EuroFreigrenze

Wird einem Arbeitnehmer Sachlohn ge
währt, bleibt dieser steuerfrei, sofern die 
Freigrenze von monatlich 44 Euro nach  
§ 8 Abs. 2 Satz 11 EStG nicht überschritten 
wird. Bei Barlohn kommt diese Freigrenze 
nicht zur Anwendung. Der BFH kommt in 
zwei Streitfällen zur Qualifizierung von Bei
tragszahlungen zugunsten einer Zusat z
krankenversicherung zu unterschiedlichen 
Ergebnissen. 

Kann der Arbeitnehmer aufgrund der ar
beitsvertraglichen Regelung von seinem  
Arbeitgeber ausschließlich Versicherungs
schutz und nicht auch eine Geldzahlung ver
langen, stellt die Gewährung von Kranken
versicherungsschutz in Höhe der geleisteten 
Beiträge Sachlohn dar (BFHUrteil vom 
7.6.2018, Az. VI R 13/16, DStR 2018,  
S. 1907). Im Streitfall wurde die monatliche 
Freigrenze nicht überschritten, so dass die 
Beitragszahlungen steuerfrei sind.

Bietet hingegen der Arbeitgeber eine Zusatz
krankenversicherung über eine private Kran
kenversicherungsgesellschaft an und zahlt 
an Mitarbeiter, die dieses Angebot anneh
men und mit der Versicherungsgesellschaft 
einen entsprechenden Vertrag eingehen, 
monatliche Zuschüsse in Höhe der Versiche
rungsbeiträge, liegt Barlohn vor (BFHUrteil 
vom 4.7.2018, Az. VI R 16/17, DStR 2018,  
S. 1910). Der Arbeitgeber habe hier nur  
die Möglichkeit zum Abschluss einer Ver
sicherung verschafft und bei Abschluss  
eines entsprechenden Versicherungsvertrags 
einen Geldzuschuss versprochen. Anders als 
im ersten Fall werde damit kein betrieb licher 
Krankenversicherungsschutz gewährt.  

Hinweis: Ist vorgesehen, den Mitarbeitern 
einen zusätzlichen Versicherungsschutz  
anzubieten, sollte geprüft werden, ob die 
Ausgestaltung als Sachlohn möglich und  
erwünscht ist, um die 44 EuroFreigrenze 
nutzen zu können. 

Mit Urteil vom 6.6.2018 (Az. VI R 32/16, 
DStR 2018, S. 1752) bestätigt der BFH seine 
ständige Rechtsprechung, wonach sich der 
gemäß § 8 Abs. 2 Satz 1 EStG zu berücksich
tigende übliche Endpreis der vom Arbeitneh
mer erlangten Sachbezüge nach dem End
verbraucherpreis bemisst. Dabei handelt es 
sich grundsätzlich um den von Letztverbrau
chern für identische bzw. gleichartige Waren 
tatsächlich gezahlten günstigsten Einzelhan
delspreis am Markt. Liefert der Arbeitgeber 
die Ware in die Wohnung des Arbeitneh
mers, zählen Fracht, Liefer und Versandkos
ten nicht zum Endpreis für die Ware, so der 

BFH weiter. Vielmehr liege eine zusätzliche 
Leistung des Arbeitgebers vor, die bei  
der Prüfung der 44 EuroFreigrenze nach  
§ 8 Abs. 2 Satz 11 EStG als weiterer Vorteil 
einzubeziehen ist.

Entsprechendes gelte, wenn der günstigste 
Einzelhandelspreis im Versand und Online
handel gefunden werde. Ist der Versand als 
eigenständige Leistung ausgewiesen und 
nicht bereits im Einzelhandelspreis enthal
ten, trete der Vorteil aus der Lieferung bei 
der Prüfung der 44 EuroFreigrenze zum  
Warenwert hinzu.    

Hinweis: Da das Überschreiten der monat
lichen 44 EuroFreigrenze dazu führt, dass 
der gesamte Sachbezug lohnsteuerpflichtig 
ist, sollten Arbeitgeber etwaig zu berücksich
tigende Versandkosten bei Lieferung von 
Waren in die Wohnung des Arbeitnehmers 
nicht außer Acht lassen. 
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Werbungskosten für Homeoffice bei Vermietung an Arbeitgeber

Stellen die Kosten für eine (behinderten
gerechte) Badrenovierung in einer als Home
office an den Arbeitgeber vermieteten Einlie
gerwohnung in einem im Übrigen zu eigenen 
Wohnzwecken genutzten Haus Werbungs
kosten bei den Einkünften aus Vermietung 
und Verpachtung dar? In seinem Urteil vom 
17.4.2018 (Az. IX R 9/17, DStR 2018,  
S. 1758) beurteilte der BFH die zweckent
fremdete Vermietung von Wohnraum an den 

Arbeitgeber zu dessen betrieblichen Zwe
cken erstmals als Vermietung zu gewerb
lichen Zwecken. Insoweit widerspricht er  
der Auffassung der Finanzverwaltung gemäß 
BMFSchreiben vom 13.12.2005 (Az. IV C 3 – 
S 2253 – 112/05, BStBl. I 2016, S. 4).

Hinweis: Die Kosten für die Badrenovierung 
lässt der BFH jedoch nur dann zum Wer
bungskostenabzug zu, wenn die erforderli

che Überschusserzielungsabsicht durch eine 
objektbezogene Prognose im zweiten 
Rechtsgang festgestellt wird. Anders als im 
Fall der Vermietung von Wohnungen werde 
bei der Vermietung zu gewerblichen Zwe
cken die Absicht, auf Dauer einen Über
schuss der Einnahmen über die Ausgaben 
erzielen zu wollen, nicht vermutet. 

Vertrieb einer Ware oder Dienstleistung im Sinne von  
§ 8 Abs. 3 EStG

Geldwerte Vorteile in Form von Belegschafts
rabatten bleiben nach § 8 Abs. 3 EStG bis zu 
einem Betrag von 1.080 Euro im Kalender
jahr steuerfrei. Voraussetzung der Anwen
dung dieses Rabattfreibetrags ist insb., dass 
die Waren oder Dienstleistungen, die der 
Arbeitnehmer verbilligt oder unentgeltlich 
erhält, vom Arbeitgeber nicht überwiegend 
für den Bedarf seiner Arbeitnehmer herge
stellt, vertrieben oder erbracht werden.  
Der BFH bestätigt mit Urteil vom 26.4.2018 
(Az. VI R 39/16, DStR 2018, S. 1953) seine 
Rechtsprechung, wonach diese Regelung 
ausschließlich für solche Sachzuwendungen 
gilt, die der Arbeitgeber seinem Arbeitneh
mer aufgrund seines Dienstverhältnisses ge

währt. Vorteile von Dritten fallen demnach 
selbst dann nicht darunter, wenn die Dritten 
dem Arbeitgeber nahe stehen, wie etwa 
konzernzugehörige Unternehmen. 

Weiter führt der BFH aus, dass es für die  
Anwendung des § 8 Abs. 3 EStG genügt, 
wenn der Arbeitgeber die Ware oder Dienst
leistung, die er an Arbeitnehmer verbilligt 
oder unentgeltlich abgibt, lediglich am 
Markt vertreibt. Ein Vertrieb in diesem Sinne 
ist sowohl dann gegeben, wenn der Arbeit
geber die Ware oder Dienstleistung im eige
nen Namen und auf eigene Rechnung  
gegenüber Letztverbrauchern anbietet, als 
auch dann, wenn er diese für einen Dritten 

entgeltlich auf dessen Rechnung am Markt 
vertreibt. Auch könne derjenige als die Ware 
oder Dienstleistung vertreibender Arbeitge
ber gelten, der die Ware oder Dienstleistung 
nach den Vorgaben seines Auftraggebers 
vertreibt, sofern sein Vertriebsbeitrag derart 
wichtig ist, dass bei wertender Betrachtung 
die Annahme einer Vertreibereigenschaft  
gerechtfertigt erscheint. 

Hinweis: Nicht durch § 8 Abs. 3 EStG  
begünstigt sind nach Auffassung des BFH  
sowohl Arbeitnehmer von Konzerngesell
schaften als auch ein überbetrieblicher Be
legschaftshandel. 

Schadensersatz wegen überhöhter Einkommensteuer 
fest setzung ist kein Arbeitslohn

Schadensersatzzahlungen eines Arbeitgebers 
gegenüber seinem Arbeitnehmer, die auf  
einer überhöhten Einkommensteuerfestset
zung gegenüber dem Arbeitnehmer beruhen, 
führen laut Urteil des BFH vom 25.4.2018  
(Az. VI R 34/16, DStR 2018, S. 1706) nicht zu 
Arbeitslohn. Das Gericht bestätigt damit seine 
bisherige Rechtsprechung (Urteil vom 
20.9.1996, Az. VI R 57/95, DStR 1997, S. 18) 

und lehnt einen Lohnzufluss beim Arbeitneh
mer ab, wenn dem Arbeitnehmer durch die 
höhere Einkommensteuerfestsetzung tat
sächlich ein Schaden entstanden ist und der 
Arbeitgeber diesen verschuldet hat. 

Hinweis: Dies konnte der BFH jedoch man
gels entsprechender Feststellungen vorlie
gend nicht abschließend beurteilen. Das FG 

hat nunmehr zu prüfen, ob dem Arbeitneh
mer durch die überhöhte Einkommensteuer
festsetzung tatsächlich ein Schaden entstan
den ist. Weiter muss das FG klären, ob  
den Arbeitgeber eine Überwachungspflicht 
hinsichtlich der Führung ordnungsgemä 
ßer Fahrtenbücher für die private Einkom
mensteuer des Arbeitnehmers trifft. 
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UMSATZSTEUER

Aufteilung der Vorsteuer bei Nutzung eines Gebäudes  
zu steuerfreien und steuerpflichtigen Zwecken

Werden Gebäude sowohl für Umsätze ge
nutzt, die zum Vorsteuerabzug berechtigen, 
als auch für Umsätze, die den Vorsteuerab
zug ausschließen (z. B. steuerpflichtige und 
steuerfreie Vermietung), sind Vorsteuerbe
träge für Eingangsleistungen im Zusammen
hang mit dem Gebäude in einen abziehba
ren und einen nicht abziehbaren Teil 
aufzuteilen. Zu klären ist hier regelmäßig, 
welcher Aufteilungsmaßstab (z. B. objekt 
bzw. unternehmensbezogener Umsatz
schlüssel oder Flächenschlüssel) heranzuzie
hen ist. Während § 15 Abs. 4 Satz 3 UStG 
eine Aufteilung nach Umsätzen nur zulässt, 
wenn keine andere wirtschaftliche Auftei
lung möglich ist, ist unionsrechtlich eine Auf
teilung nach Umsätzen zwar grundsätzlich 
vorgesehen (Art. 173 Abs. 1 MwStSystRL), 
die Mitgliedstaaten können nach der Recht
sprechung des EuGH jedoch eine andere Be
rechnungsmethode anwenden, wenn diese 
zu präziseren Ergebnissen führt. 

Dieser Rechtsauffassung folgte der BFH mit 
seinem Urteil vom 26.4.2018 (Az. V R 23/16, 
DStR 2018, S. 1864) zur Aufteilung der Vor
steuerbeträge für die Erweiterung einer 
Schulsportanlage, die zeitlich abwechselnd 
für umsatzsteuerfreie (Schulsport) und für 
umsatzsteuerpflichtige Zwecken (Vermie
tung an Vereine) genutzt wird. Laut BFH 
führt die Aufteilung der Vorsteuern nach 
den Nutzungszeiten zu einer präziseren  
wirtschaftlichen Zurechnung als der (unter
nehmensbezogene oder objektbezogene) 
Umsatzschlüssel. Auch eine Vorsteuerauf
teilung anhand des objektbezogenen Flä
chenschlüssels komme nicht in Betracht,  
da diese die getrennte Nutzung verschiede
ner feststehender Funktionsbereiche eines 
Gebäudes voraussetzt, was vorliegend nicht 
erfüllt war.

Hinweis: Maßgeblich für die wirtschaftliche 
Zurechnung nach Zeitanteilen sind – so der 
BFH weiter – die tatsächlichen Nutzungszei
ten. Eine Aufteilung nach Nutzungsblöcken, 
in die sowohl Zeiten der tatsächlichen Nut
zung als auch Leerstandszeiten eingehen, sei 
nur dann als sachgerechter Aufteilungsmaß
stab anzuerkennen, wenn die sich unter
schiedlich auswirkenden Nutzungen strikt 
voneinander getrennt und dies anhand subs
tantiierter Aufzeichnungen nachgewiesen 
werden kann. Um damit Leerstandszeiten 
auch der Nutzung für umsatzsteuerpflichtige 
Zwecke zuordnen zu können, die zum Vor
steuerabzug berechtigt, sind demnach Auf
zeichnungen über einen repräsentativen Zeit
raum erfordern, die diese Zuordnung belegen. 

Gerne stellen wir Ihnen zu dieser Entschei
dung und den praktischen Auswirkungen 
weitere Informationen zur Verfügung. Sen
den Sie uns dazu bitte eine kurze Nachricht 
an Umsatzsteuer@ebnerstolz.de. 
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Erbringt ein Vermieter neben der Vermietung 
möblierter Wohnungen weitere Zusatzleis
tungen, die über übliche Nebenleistungen 
zur Vermietung hinausgehen und die ggf. 
auch von externen, rechtlich selbständigen 
Dienstleistern erbracht werden, kann die  
Tätigkeit den Rahmen einer Vermögensver
waltung überschreiten und einen gewerb
lichen Charakter annehmen. Zu diesem  
Ergebnis kommt die Finanzbehörde Ham
burg in einer Fachinformation vom 30.1.2018 
(Az. S1980 – 2017/003 – 52, DStR 2018,  
S. 1821).

Danach wurde auf BundLänderEbene abge
stimmt, dass ein gewerblicher Charakter an
zunehmen ist, wenn der Vermieter die Ver
mietung seiner Immobilie für private 
Wohnzwecke im Rahmen eines von ihm vor
gegebenen und durch entsprechende ver
tragliche und tatsächliche Gestaltungen auch 
kontrollierten, auf eine bestimmte Zielgrup
pe (z. B. Studenten, Berufsanfänger, Pendler) 
zugeschnittenen Gesamtkonzepts anbietet. 

Handelt es sich bei dem Vermieter um einen 
Investmentfonds, überschreitet dieser mögli
cherweise die Grenze zur aktiven unterneh
merischen Bewirtschaftung.

Hinweis: Zu den Leistungsangeboten gehö
ren etwa der Verkauf von Einrichtungs
gegenständen, Büroutensilien, Gegenstän
den des täglichen Bedarfs oder Kochgeschirr 
an die Mieter, das Vorhalten von Getränke 
und Snackautomaten, Fitnessgeräten, Ko
piergeräten in der Wohnanlage bzw. das An
gebot eines Brötchendienstes oder hotel 
ähnlichen Services, wie etwa die Zimmerrei
nigung, der Austausch von Bettwäsche und 
Handtüchern oder auch ein kompletter Klei
der und Wäschereinigungsservice.  

IMMOBILIENBESTEUERUNG

Gewerblichkeit bei Vermietung möblierter Wohnungen  
mit Angebot von Zusatzleistungen

Anspruch auf Zahlung des Umsatzsteuerbetrags in Bauträger
fällen vor dem 15.2.2014

Sind in Altfällen, d. h. in denen die Leistun
gen vor dem 15.2.2014 erbracht wurden, 
ein Bauunternehmer und ein Bauträger 
übereinstimmend davon ausgegangen, dass 
die Umsatzsteuerschuldnerschaft auf den 
Bauträger übergegangen ist, kann der Bau
unternehmer zur Zahlung des Steuerbetrags 
in Anspruch genommen werden, wenn der 
Bauträger aufgrund der in 2013 geänderten 
BFHRechtsprechung die Erstattung dieses 
Steuerbetrags gefordert hat. 

Sowohl der BFH (Urteil vom 23.2.2017,  
Az. V R 16/16, V R 24/16, BStBl. II 2017,  
S. 760) als auch die Finanzverwaltung (BMF
Schreiben vom 26.7.2017, BStBl. I 2017,  
S. 1001) schränken die Änderung der Um
satzsteuerfestsetzung gegenüber dem Bau
unternehmer allerdings auf die Fälle ein, in 
denen dem Bauunternehmer ein abtretbarer 
Anspruch auf Zahlung der Umsatzsteuer  
gegen den Bauträger zusteht. 

Aufgrund einer ergänzenden Vertragsausle
gung der zwischen dem Bauunternehmer 
und dem Bauträger getroffenen Vereinba
rung bejaht der BGH hierzu nun einen  
Anspruch des Bauunternehmers auf Zah
lung des Umsatzsteuerbetrags, wenn der 
Bauträger die Erstattung der Steuer verlangt 
und deshalb für den Bauunternehmer die 
Gefahr entsteht, die Umsatzsteuer nun ab
führen zu müssen (BGHUrteil vom 
17.5.2018, Az. VII ZR 157/17, MwStR 2018, 
S. 724). 

Hinweis: Der Anspruch des Bauunterneh
mers war nach Ansicht des BGH auch nicht 
verjährt. Für den Verjährungsbeginn ist auf 
den Antrag des Bauträgers auf Erstattung 
sowie die Kenntnis des Bauleistenden hier
über abzustellen. 

Auch im Übrigen bestätigt sich die rechtliche 
Wertung des BMF laut seinem Schreiben 
vom 26.7.2017, wonach in Zweifelsfällen 
vom Bestehen des Anspruchs des Bauunter
nehmers auf Zahlung des Steuerbetrags ge
genüber dem Bauträger auszugehen ist. Dies 
gilt laut BGH auch dann, wenn zwischen den 
Vertragsparteien hierzu keine explizite Rege
lung getroffen wurde. Gleichwohl sollten 
Unternehmer grundsätzlich auf die Verein
barung von NettoPreisen achten: Nach der 
ständigen Rechtsprechung des BFH stellt der 
vereinbarte Preis einen Bruttopreis dar, wenn 
die an einem Leistungsaustausch Beteiligten 
rechtsirrtümlich die Gegenleistung ohne 
Umsatzsteuer vereinbaren (so zuletzt BFH
Urteil vom 16.11.2016, Az. V R 1/16,  
DStR 2017, S. 872).
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Beantragung des Baukindergeldes seit 18.9.2018 möglich

Wie bereits im Koalitionsvertrag der re
gierenden Parteien vereinbart, gewährt 
die KfW und das Bundesministerium des 
Innern, für Bau und Heimat für den erst
maligen Neubau oder den erstmaligen  
Erwerb von selbstgenutzten Wohneigen
tum für Familien mit Kindern und Allein
erziehende einen Zuschuss in Höhe von 
maximal 12.000 Euro je Kind (Baukinder
geld). Der Zuschuss wird auf Antrag ge
währt, wenn der Antragsteller folgende 
Voraussetzungen erfüllt:

ff Der Antragsteller muss (Mit)Eigentümer 
an einer selbstgenutzten Wohnimmobilie 
oder Wohnung sein. 
ff Er muss selbst kindergeldberechtigt sein 
oder mit der kindergeldberechtigten Per
son in einem Haushalt leben.
ff In dem Haushalt muss mindestens ein Kind 
gemeldet sein, das zum Zeitpunkt der An
tragstellung das 18. Lebensjahr noch nicht 
vollendet hat und für das im Haushalt eine 
Kindergeldberechtigung vorliegt.

ff Das zu versteuernde jährliche Haushalts
einkommen darf 90.000 Euro bei einem 
Kind, zuzüglich 15.000 Euro je weiterem 
Kind, das die vorgenannten Bedingungen 
erfüllt, nicht übersteigen. 

Neubauten sind förderfähig, wenn die 
Baugenehmigung zwischen dem 1.1.2018 
und dem 31.12.2020 erteilt wurde  
bzw. aufgrund einer Bauanzeige inner
halb dieses Zeitraums mit der Ausführung 
des Vorhabens begonnen werden durfte. 
Der Erwerb einer Wohnimmobilie fällt  
unter die Förderung, wenn der notari 
elle Kaufvertrag zwischen dem 1.1.2018 und 
31.12.2020 unterzeichnet worden ist.

Der Zuschuss wird jährlich in Höhe von 
1.200 Euro gewährt und maximal 10 Jah
re ausgezahlt, sofern das errichtete oder 
erworbene Wohneigentum ununterbro
chen über diesen Zeitraum selbst für 
Wohnzwecke genutzt wird.

Das Baukindergeld kann seit 18.9.2019 
online unter www.kfz.de/baukindergeld 
beantragt werden. Der Antrag muss spä
testens drei Monate nach dem Einzug in 
das selbst genutzte Wohneigentum durch 
den (Mit)Eigentümer gestellt werden.

Die gesetzliche Krankenkasse kann nach  
§ 53 Abs. 1 SGB V in ihrer Satzung regeln, 
dass Mitglieder jeweils für ein Kalenderjahr 
einen Teil der von der Krankenkasse zu  
tragenden Kosten übernehmen können 
(Selbstbehalt). Die Krankenkasse hat für  
diese Mitglieder Prämienzahlungen vorzu
sehen. Diese Prämienzahlungen stellen  
Beitragsrückerstattungen dar, die die wirt
schaftliche Belastung der Mitglieder und  
damit auch ihre Sonderausgaben gemäß  
§ 10 Abs. 1 Nr. 3 Satz 1 Buchst. a EStG  
reduzieren. Damit schließt sich der BFH in 

seinem Urteil vom 6.6.2018 (Az. X R 41/17) 
der Auffassung der Finanzverwaltung  
an (BMFSchreiben vom 24.5.2017,  
Az. IV C 3S 2221/16/10001:004, BStBl. I 
2017, S. 820). Diese der Beitragsrücker 
stattung einer privaten Krankenversiche
rung vergleichbare Prämie sei anders zu  
behandeln als Bonusleistungen, die gesetz
liche Krankenkassen ihren Mitgliedern zur 
Förderung gesundheitsbewussten Verhal
tens gewähren und die als Sonderausgaben 
abziehbaren Krankenversicherungsbeiträge 
nicht mindern.

Hinweis: Nach den Ausführungen des BFH 
stellt der Bonus eine Erstattung von durch 
die Versicherten selbst getragenen gesund
heitsbezogenen Aufwendungen dar und 
steht damit nicht im unmittelbaren Zusam
menhang mit den Beiträgen zur Erlangung 
des Basiskrankenversicherungsschutzes. 
Demgegenüber beruht die Prämie auf der 
Übernahme des Risikos, der Krankenkasse 
ggf. weitere, jedoch der Höhe nach begrenz
te Beitragszahlungen leisten zu müssen.

BESTEUERUNG VON PRIVATPERSONEN

Prämienzahlungen der gesetzlichen Krankenkassen aufgrund von 
§ 53 Abs. 1 SGB V 
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Handwerkerleistungen sind nur dann steuer
lich begünstigt, wenn sie im räumlichen Be
reich eines vorhandenen Haushalts erbracht 
werden. Deshalb kann für einen Neubau,  
d. h. die Errichtung eines Haushalts betreffen
de Handwerkerleistungen, keine Steuerbe
günstigung beansprucht werden, wie das FG 
BerlinBrandenburg mit Urteil vom 7.11.2017 
(Az. 6 K 6199/16, EFG 2018, S. 219) klarstellte.

Hinweis: Keine steuerbegünstigten Hand
werkerleistungen stellen demnach die erst
malige Anbringung eines Außenputzes an 
einen Neubau, die erstmalige Pflasterung 
einer Einfahrt bzw. Terrasse sowie die  
Errichtung einer Zaunanlage bzw. das Legen 
von Rollrasen dar, sofern diese Maßnahmen 
im engen zeitlichen Zusammenhang mit  
der Errichtung des Neubaus vorgenom 

men wurden. Gegen das Urteil ist beim  
BFH unter Az. VI R 53/17 die Revision an
hängig. 

Laut Urteil des FG Hamburg vom 31.7.2018 
(Az. 1 K 92/18) ist bei einem gleich
geschlechtlichen Ehepaar rückwirkend seit 
2001 der Splittingtarif anzuwenden. Im 
Streitfall hatten die Kläger 2001 eine ein
getragene Lebenspartnerschaft begründet, 
die sie nach Inkrafttreten des Eheöffnungs
gesetzes im November 2017 in eine Ehe um
wandelten. Nach Art. 3 Abs. 2 des Ehe
öffnungsgesetzes ist der Tag der Begrün 
dung der Lebenspartnerschaft für die Rechte 
und Pflichten der Lebenspartner maß
gebend. Nach Auffassung des FG Hamburg 
sind die Lebenspartner damit steuerlich so zu 
stellen, als ob sie am Tag der Begründung 

der Lebenspartnerschaft geheiratet hätten, 
so dass sie im Streitfall ab dem Veranla
gungszeitraum 2001 die Zusammenveran
lagung zur Einkommensteuer verlangen 
können. Die Umwandlung der Lebens 
partnerschaft in eine Ehe stelle ein rückwir
kendes Ereignis i. S. v. § 175 Abs. 1 Satz 1 
Nr.2 AO dar, weshalb auch bereits bestands
kräftige Bescheide der Veranlagungszeiträu
me seit 2001 zu ändern sind. Einer weiteren 
gesetzlichen Anordnung der Durchbrechung 
der Bestandskraft bedürfe es bei rückwirken
den Änderungen aufgrund außersteuer
rechtlicher Gesetze, wie hier durch das Ehe
öffnungsgesetz, grundsätzlich nicht. 

Hinweis: Die Revision zum BFH wurde zuge
lassen. Damit dürfte wahrscheinlich sein, 
dass sich der BFH noch mit dieser Rechtsfra
ge befassen wird. 

Keine Begünstigung von Handwerkerleistungen an einem  
Neubau

Splittingtarif für Lebenspartnerschaften rückwirkend  
ab 2001?
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Gemäß rechtskräftigem Urteil des FG  
München vom 31.5.2017 (Az. 9 K 3041/15, 
IStR 2017, S. 749) kann auch bei einer nach
gewiesenen abkommensrechtlichen Ansäs
sigkeit in einem anderen Vertragsstaat  
eines selbständigen ITBeraters in einer aus
schließlich zu privaten Wohnzwecken ange
mieteten Wohnung im Inland eine Ge
schäftsleitungsbetriebsstätte im Sinne von 

Art. 5 Abs. 2 Buchst. a DBAUruguay liegen. 
Dieser Geschäftsleitungsbetriebsstätte sind 
nach Auffassung der Richter sämtliche Ein
künfte aus einer in den Räumen des Endkun
den ausgeübten freiberuflichen Beratungs
tätigkeit zuzurechnen. Dabei komme es 
nicht darauf an, ob während der Projekt
dauer Verfügungsmacht über die Räumlich
keiten des Kunden bestanden habe. 

Hinweis: Das FG München unterstreicht, 
dass es keine betriebsstättenlosen freiberuf
lichen Einkünfte gibt. Der Privatwohnung 
komme insoweit als Geschäftsleitungsbe
triebsstätte eine Auffangfunktion zu.

Inländische Geschäftsleitungsbetriebsstätte eines im  
DBAAusland ansässigen Freiberuflers

Das FG Köln hatte darüber zu entschei 
den, ob eine Forderungsabschreibung  
wegen dauerhafter Wertminderung nach  
§ 1 Abs. 1 AStG hinzuzurechnen ist, wenn 
die inländische Muttergesellschaft das Dar
lehen ihrer ausländischen – im Streitfall  
chinesischen – Tochtergesellschaft in fremd
unüblicher Weise unbesichert begeben hat. 
Eine solche Einkünftekorrektur lehnte  
das Gericht jedoch mit Urteil vom 17.5.2017 
(Az. 9 K 1361/14, EFG 2017, S. 1738) ab. 
Der Grundsatz des „dealing at arm’s length“ 
gemäß Art. 9 Abs. 1 OECDMA stehe der 
Anwendung des § 1 Abs. 1 AStG entge 
gen. Entgegen der Verwaltungsauffassung  
gemäß BMFSchreiben vom 30.3.2016  
(BStBl. I 2016, S. 455) könne eine gewinner
höhende Korrektur nicht wegen der fehlen
den Besicherung, sondern allenfalls wegen 
der im Streitfall zudem fehlenden Verzinsung 
erfolgen.

Hinweis: Gegen das Urteil wurde unter dem 
Az. I R 51/17 Revision beim BFH eingelegt. 
Zur Frage der Sperrwirkung des „dealing at 
arm´s length“Grundsatzes bei der Teilwert
abschreibung eines unbesicherten Darlehens 
sind zudem Revisionsverfahren unter den  
Az. I R 73/16 und I R 5/17 beim BFH anhängig.

Auch in einem weiteren Verfahren hatte sich 
das FG Köln mit der Sperrwirkung des 
„dealing at arm´s length“Grundsatzes  
auseinander zu setzen. Konkret ging es um 
die Frage, wie fremdübliche Zinsen bei  
einem konzerninternen Darlehen zu bestim
men sind. In seinem Urteil vom 29.6.2017 
(Az. 10 K 771/16, EFG 2017, S. 1812) vertritt 
das FG Köln im Einklang mit der Recht 
sprechung des BFH (Urteil vom 11.10.2012, 
Az. I R 75/11, BStBl. II 2013, S. 1046) die 
Auffassung, dass der Grundsatz des „dealing 
at arm’s length“ im Sinne des Art. 9 Abs. 1 
OECDMA nur eine Sperrwirkung gegenüber 
Sonderregelungen der Darlehensgewährung 
entfaltet. Von der Sperrwirkung nicht erfasst 
sind hingegen solche Gewinnkorrekturen, die 
sich auf die Angemessenheit des Vereinbar
ten, im Streitfall konkret die Höhe des Zinssat
zes, erstrecken. Somit kann ein nicht fremdüb
lich vereinbarter Zinssatz zu einer Einkom 
menskorrektur nach § 8 Abs. 3 Satz 2 KStG 
führen, da eine verdeckte Gewinnausschüt
tung anzunehmen ist.

Was die Angemessenheit der Höhe des ver
einbarten Zinssatzes anbelangt, stelle der  
mit einem darlehensgewährenden Banken
konsortium vereinbarte Zinssatz den Maß

stab dar, an dem sich der Zinssatz für das 
Gesellschafterdarlehen messen lassen müs
se. Die Nichtgewährung von Sicherheiten 
oder die Nachrangigkeit von Gesellschaf
terdarlehen rechtfertigten keinen Risikozu
schlag bei der Zinsfestlegung. Auch spielt 
laut Gericht der Konzernrückhalt für die Hö
he des fremdüblichen Zinssatzes bei Darle
hensgewährungen von der Muttergesell
schaft an die Tochtergesellschaft keine Rolle. 
Schließlich sei auch ein vom Verkäufer der 
Anteile (fremder Dritter) gewährtes Darlehen 
bei der Ermittlung der Fremdüblichkeit des 
Zinssatzes unbeachtlich, da die Möglichkeit 
bestehe, dass der Zinssatz zur Kompensation 
eines niedrigeren Kaufpreises in dieser Höhe 
vereinbart worden sei. Auch könne ein nach
träglich gefertigtes Gutachten die Fremd
üblichkeit nicht beweisen, wenn tatsächlich 
Darlehensverträge mit fremden Dritten  
abgeschlossen wurden.

Hinweis: Das letzte Wort hierzu hat der 
BFH, bei dem unter Az. I R 62/17 die Revision 
anhängig ist. 

INTERNATIONALES STEUERRECHT

Sperrwirkung des „dealing at arm’s length“Grundsatzes
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Mit der USSteuerbehörde wurde am 
29.6.2018 eine gemeinsame Erklärung  
über die Durchführung des spontanen  
Austauschs länderbezogener Berichte für 
Wirtschaftsjahre ab 2016 auf der Grund
lage von Art. 26 DBAUSA getroffen.  
Mit Schreiben vom 16.8.2018 (Az. IV B 6   
S 1315/16/10022:001) hat das BMF diese 
gemeinsame Erklärung veröffentlicht. Sie 
zielt darauf ab, durch den Spontanaus
tausch länderbezogener Berichte über Kon
zernkennzahlen die internationale steuer
liche Transparenz zu erhöhen und den 
Zugang ihrer jeweiligen Steuerbehörden zu 
Informationen über die weltweite Vertei

lung der Einkünfte, die entrichteten Steu
ern und bestimmte Indikatoren für die Orte 
wirtschaftlicher Tätigkeit in Steuergebieten, 
in denen multinationale Konzerne tätig 
sind, zu verbessern. U.a. sollen dadurch  
erhebliche Verrechnungspreisrisiken und 
andere Risiken im Zusammenhang mit  
Gewinnverkürzung und verlagerung be
wertet werden können. 

Hinweis: Die gemeinsame Erklärung wird 
für spontan ausgetauschte länderbezogene 
Berichte für am oder nach dem 1.1.2016 
und vor dem 1.1.2017 beginnende Wirt
schaftsjahre multinationaler Konzerne an

gewendet. Der Spontanaustausch wird nach 
Abschluss eines entsprechenden Verwaltungs 
abkommens mit den USA durch den auto
matischen Informationsaustausch abgelöst.

Spontaner Austausch länderbezogener Berichte zwischen 
Deutschland und USA für 2016 beginnende Wirtschaftsjahre

Kapitalrückzahlungen einer Kapitalgesell
schaft im EUAusland führen beim inländi
schen Gesellschafter dann nicht zu steuer
pflichtigen Kapitaleinkünften, wenn auf 
einen Antrag hin festgestellt wurde, dass  
es sich um eine Einlagenrückgewähr nach  
§ 27 Abs. 8 KStG handelt. Nach Auffassung 
des FG Köln besteht im Fall der Liquidation 
einer luxemburgischen Kapitalgesellschaft 
nach nationalem Recht nur mehr eine pas
sive Rechtsfähigkeit der Gesellschaft, so  
dass ein neues Antragsverfahren auf Fest
stellung einer Einlagenrückgewähr nicht 
mehr möglich ist (FGUrteil vom 17.5.2017, 
Az. 2 K 2310/13, EFG 2017, S. 1375, Nicht
zulassungsbeschwerde beim BFH anhängig 
unter Az. I B 66/17).   

Die Rechtsprechung betrifft u. a. auch Kapi
talgesellschaften in Spanien, über die Ferie
nimmobilien gehalten werden. Da der BFH 
davon ausgeht, dass im Falle der unentgeltli
chen Nutzung der Ferienimmobilien durch 
die inländischen Gesellschafter verdeckte 
Gewinnausschüttungen an diese vorliegen 
(BFHUrteil vom 12.6.2013, Az. I R 109/10,  
I R 110/10, I R 111/10, BStBl. II 2013,  
S. 1024), wurden in einigen Fällen die Immo
bilien in das Privatvermögen übertragen. Die 
Gesellschaft wurde gelöscht, was in Spanien 
binnen weniger Tage möglich ist. Die Finan
zierung erfolgte häufig weitgehend durch 
Kapitalrücklagen. Um diese Kapitalrücklagen 
sowie das Stammkapital steuerfrei an die 
Gesellschafter auszahlen zu können, ist die 
Feststellung einer Einlagenrückgewähr erfor
derlich.  

Hinweis: In entsprechenden Fällen sollte  
ungeachtet der gesetzlichen Antragsfrist  
vor der Liquidation geprüft werden, ob ent
sprechende Leistungen als Einlagenrückge
währ an die Gesellschafter möglich sind. 
Hilfreich könnte sein, vor der Liquidation  
einen entsprechenden Ausschüttungsbe
schluss bzw. Kapitalherabsetzungsbeschluss 
zu fassen und einen Antrag auf Feststellung 
einer Einlagenrückgewähr hierzu bereits vor 
der Liquidation zu stellen. 

Einlagenrückgewähr bei liquidierten Kapitalgesellschaften  
im EUAusland
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Wird ein Arbeitnehmer von seinem Arbeitge
ber im Zusammenhang mit einem aus öffent
lichen Mitteln finanzierten Projekt ins Aus
land entsandt, unterliegen seine Einkünfte im 
Inland der beschränkten Steuerpflicht. Dies 
entschied der BFH mit Urteil vom 28.3.2018 
(I R 42/16, IStR 2018, S. 732). 

Hinweis: Zwar werde die Tätigkeit weder 
im Inland ausgeübt, noch hier verwertet.  
Allerdings werde sie aus inländischen öf
fentlichen Kassen gezahlt (§ 49 Abs. 1 Nr. 4 
Buchst. b EStG). Hierzu sei nicht erforder
lich, dass ein Dienstverhältnis zum Kassen
träger besteht. Vielmehr könne das kon

krete Dienstverhältnis auch zu einem 
privatrechtlich organisierten und / oder aus
ländischen Arbeitgeber bestehen. 

Das FG BadenWürttemberg entschied  
mit rechtskräftigem Urteil vom 16.1.2018 
(Az. 6 K 1405/15), dass die Abfindung  
an einen Grenzgänger bei Wegzug wäh
rend der Dauer des Dienstverhältnisses in 
Deutschland der Besteuerung unterliegt. 

Im Streitfall hatte der Arbeitnehmer zu  
Beginn des Arbeitsverhältnisses seinen 
Wohnsitz in Deutschland. Dann verzog  
er nach Frankreich, arbeitete aber weiter
hin bei seinem deutschen Arbeitgeber.  
Trotz beschränkter Steuerpflicht in Deutsch
land wurde sein Arbeitslohn nach der 
Grenzgängerregelung des DBA Frankreich 
(Art. 13 Abs. 5 DBA Frankreich) in Frank
reich versteuert. Anlässlich der Beendigung 
seines Arbeitsverhältnisses erhielt er eine 
Abfindung. Dazu befand das Gericht, dass 
Deutschland insgesamt das Besteuerungs
recht hinsichtlich der Entschädigung für die 
Auflösung des Arbeitsverhältnisses zukommt. 

Die Abfindung unterliege nach § 49 Abs. 1 
Nr. 4 Buchst. d EStG der beschränkten  
Steuerpflicht. Die Grenzgängerregelung des 
DBA Frankreich – mit der Folge einer Be
steuerung in Frankreich – komme nur für 
eine laufende, aktive Tätigkeit zur Anwen
dung. Die Abfindung sei jedoch kein zusätz
liches Entgelt für eine frühere Tätigkeit, 
sondern sie werde für den Verlust des Ar
beitsplatzes gezahlt. Der BFH habe bereits 
mit Urteil vom 24.7.2013 (Az. I R 8/13,  
BStBl. II 2014, S. 929) entschieden, dass 
Art. 13 Abs. 1 DBA Frankreich eine ausrei
chende Grundlage dafür biete, das Besteue
rungsrecht einer Entschädigungszahlung 
ausschließlich dem Ort der früheren Tätigkeit 
zuzuordnen. Dieser habe stets in Deutsch
land gelegen. 

Hinweis: Im Streitfall unterwarf das  
Finanzamt die Abfindung nur anteilig der 
Besteuerung in Deutschland, soweit der  
Arbeitnehmer mit seinen Arbeitseinkünften 
in Deutschland der Besteuerung unterlegen 
hatte. Soweit diese anteilig auf die Grenz
gängertätigkeit entfiel, wurde sie nicht  
besteuert. Das FG BadenWürttemberg  
bejaht ein Besteuerungsrecht Deutschlands 
hinsichtlich des gesamten Betrags der  
Abfindung. Wegen des Verböserungsver
bots bleibt es im Streitfall jedoch bei  
der nur anteiligen Besteuerung der Abfin
dung in Deutschland.

Tätigkeit für privates Unternehmen zur Förderung der  
Entwicklungshilfe beschränkt steuerpflichtig

Grenzgänger: Besteuerung einer Abfindung
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In der JuliAusgabe des novus (S. 22) hatten 
wir darüber berichtet, dass nach Auffassung 
der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs
aufsicht (BaFin) die Neufassung des ZAG da
zu führt, dass das bisher praktizierte Kon
zernprivileg (§ 2 Abs. 1 Nr. 13 ZAG n.F.) nur 
noch sehr restriktiv zur Anwendung kom
men kann. Die bisherige Verwaltungspraxis 
der BaFin ermöglichte es, zentralisierte Ein
heiten für Zahlungsdienste innerhalb eines 
Konzerns (TreasuryEinheiten oder Payment 
Factories) einzurichten und alle Zahlungs
dienstleistungen, das Treasury und Accoun
ting sowie Zahlungsströme zentral zu steu
ern, ohne unter eine Erlaubnispflicht als 
Zahlungsdienstleistungsinstitut zu fallen 
(sog. Konzernprivileg).

In dem BaFinMerkblatt zum ZAG n.F.  
wurde das Konzernprivileg stark einge
schränkt. Es sollte nur noch dann Anwen
dung finden, wenn Zahler und Zahlungs
empfänger demselben Konzern angehören, 
nicht aber, wenn einer von beiden (z. B.  
ein Kunde oder ein Lieferant) nicht Teil des 
Konzerns sind. Nach Auffassung der BaFin 
wären zukünftig Zahlungsvorgänge „in den 
Konzern hinein“ oder „aus dem Konzern her
aus“ nicht mehr privilegiert und die Bereichs
ausnahme fände nur noch auf konzerninterne 
Zahlungsvorgänge (z. B. konzerninternes 
CashPooling) Anwendung. Damit sei eine er
laubnispflichtige Zahlungsdienstleistung stets 
anzunehmen, sobald eine Kontovollmacht 
oder Zahlungsbefugnis der TreasuryEinheit 
zur Abwicklung von konzernexternem Zah
lungsverkehr (z. B. Lieferantenzahlungen, Ge
haltszahlungen oder Einzug von Kundenzah
lungen) für Konzerngesellschaften vorläge.

Diese Auslegung stellte Konzerne, die oft  
arbeitsteilig organisiert sind und ein zentrales 
CashManagement betreiben, vor die Wahl, 
die Abläufe wieder dezentral zu organisieren, 
einen externen Zahlungsdienstleister zu inte
grieren oder eine Anerkennung als Zahlungs
dienstleister zu beantragen, was die Einhal

tung zusätzlicher regulatorischer Anforde 
rungen für die betroffenen Unternehmen 
notwendig macht.

Die daraus resultierende Rechtsunsicherheit 
hatte mehrere Verbände, u. a. den Bundes
verband der Deutschen Industrie e. V. (BDI) 
und den Verband Deutscher Treasurer e. V., 
veranlasst, eine Abstimmung mit der BaFin 
zu suchen. Bis zu einer abschließenden Klä
rung sollte die Anwendung der bisherigen 
Auslegung des Konzernprivilegs weiterhin 
möglich sein und die BaFin gegen betroffe
ne Unternehmen nicht einschreiten.

Als Ergebnis dieser Abstimmung ist festzuhal
ten, dass Unternehmensgruppen, die den 
Zahlungsverkehr in einer zentralen Einheit 
bündeln, auch zukünftig unter bestimmten 
Voraussetzungen keine Erlaubnis der BaFin 
benötigen. Sie können damit weiterhin Pay
ment Factories nutzen, ohne eine aufwendi
ge Lizensierung durch die Finanzaufsicht 
über sich ergehen lassen zu müssen.

Dies erfordert allerdings, dass die zentra
lisierten CashManagementSysteme vier 
Anforderungen erfüllen:

1.  Für die Dienstleistungen, die im Rahmen 
von gruppeninternen/externen Zah
lungsvorgängen und damit verbundenen 
Diensten erbracht werden, schließt das 
Unternehmen mit den betroffenen  
gruppenangehörigen Gesellschaften ent
sprechende Verträge ab.

2.  Um die Nachvollziehbarkeit und Trans
parenz der vorgenommenen Transak 
tionen jederzeit zu gewährleisten, do
kumentiert das Unternehmen alle Zah
lungsvorgänge.

3.  Zur Einhaltung der gesetzlichen Bestim
mungen im Zahlungsverkehr (insbeson
dere dem Außenwirtschaftsrecht) erstellt 
das Unternehmen für die betroffenen 
Gesellschaften einheitlich geltende Richt
linien/Vorgaben und setzt entsprechende 

Prozesse und Systeme auf. Dies gilt ins
besondere für Maßnahmen zur Präventi
on von Geldwäsche und Terrorismusfinan
zierung, ohne jedoch hierauf beschränkt 
zu sein. 

4.  Die Einhaltung dieser Richtlinien/Vorga
ben wird im Rahmen der internen Kon
trollsysteme/Compliance, für Dritte nach
vollziehbar, regelmäßig durch geeignete 
System und Prozessprüfungen des Un
ternehmens überprüft. Sich aus diesen 
Prüfungen ergebende Abweichungen 
und Unregelmäßigkeiten werden durch 
angemessene Prozesse adressiert und 
nachhaltig behoben. 

Auch wenn in den TreasuryAbteilungen 
vieler Unternehmen entsprechende Pro
zesse und Dokumentationsanforderungen  
bereits vorhanden sind, muss überprüft  
und sichergestellt werden, dass insbesonde
re die Prozesse im Zahlungsverkehr, deren 
Dokumentation und die eingerichteten 
Kontrollen und Überprüfungen angemes
sen ausgestaltet sind und den bankauf
sichtsrechtlichen Anforderungen entspre
chen, um von dieser Ausnahmeregelung 
Gebrauch machen zu können.

Dabei ist es wichtig, dass auch die Wirt
schaftsprüfer, soweit sie Payment Factories 
in ihre jährlichen Prüfungen miteinbeziehen, 
die Ergebnisse der Abstimmung mit der  
BaFin anerkennen. Dementsprechend haben 
die Verbände die Schreiben, die diese Eini
gung belegen, an das Institut der Wirt
schaftsprüfer (IDW) mit der Bitte verschickt,  
ihre Mitglieder entsprechend zu informieren. 
Das IDW wird diese Schreiben „in Kürze“ auf 
der IDWHomepage veröffent lichen. 

In der Zwischenzeit wird die Finanzaufsicht 
nicht gegen Unternehmen vorgehen, die  
eine Payment Factory betreiben und den 
bisherigen „Standstill“ aufrechterhalten.

BaFin formuliert Anforderungen zur Aufrechterhaltung  
des Konzernprivilegs unter dem neuen Zahlungsdienst 
aufsichtsgesetz (ZAG)
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Am 1.1.2019 löst das Gesetz zur Fortent
wicklung der haushaltsnahen Getrennter
fassung von wertstoffhaltigen Abfällen  
vom 12.7.2017 (Verpackungsgesetz, kurz  
VerpackG) die derzeit gültige Verpackungs
verordnung ab. Mit den neuen gesetzlichen 
Vorgaben müssen sich alle Vertreiber, die 
Verpackungen erstmals gewerbsmäßig in 
Deutschland in den Verkehr bringen (sog. 
Hersteller), beispielsweise nationale Produ
zenten, Importeure und OnlineHändler, 
auseinandersetzen. § 7 des Gesetzes regelt 
eine Systembeteiligungspflicht und zwar 
ohne Bagatellgrenzen. Zur Überwachung 
dieser Verpflichtung wurde gemäß § 24 des 
Gesetzes eine rechtsfähige Stiftung des bür
gerlichen Rechts als sog. Zentrale Stelle ein
gerichtet, die ein sog. Verpackungsregister 
aufbaut bzw. führt. Bei dieser Zentralen 
Stelle (https://www.verpackungsregister.
org/) muss sich jeder Hersteller vor dem 
erstmaligen Inverkehrbringen registrieren 
und eine Registrierungsnummer beantra
gen. § 9 Abs. 2 VerpackG regelt in diesem 
Zusammenhang die hierfür erforderlichen 
Angaben, deren Mitteilung an das Verpa
ckungsregister nicht an Dritte delegiert wer
den kann:

ff Vollständige Firmen und Kontaktdaten,
ff nationale Kennnummer einschließlich 
der europäischen oder nationalen Steu
ernummer,
ff Markennamen, unter denen der Herstel
ler seine systembeteiligungspflichtigen 
Verpackungen in den Verkehr bringt und 
ff die Erklärung, dass die gesetzliche Sys
tembeteiligungspflicht erfüllt ist und die 
Angaben wahrheitsgemäß gemacht 
wurden.

Anschließend sind nach § 10 VerpackG 
höchstpersönlich abzugebende monatliche 
bzw. quartalsweise Datenmeldungen an die 
Zentrale Stelle und wie ggf. bisher auch an 
Systeme (z. B. Grüner Punkt, Bellandvision) 
vor dem Inverkehrbringen der Verpackun
gen erforderlich. Diese Meldungen sind 
nach derzeitigem Kenntnisstand elektro
nisch vorzunehmen, genaue Vorgaben wird 
die Zentrale Stelle rechtzeitig bekannt ge
ben. Bei entsprechender Systembeteiligung 
wird jedoch voraussichtlich eine doppelte 
Meldung nicht notwendig werden, da zwi
schen der Zentralen Stelle und dem System 
ein Datenabgleich möglich sein soll. Dem
entsprechend ergibt sich für Hersteller, die 
bereits bei den bisherigen Systemen regis
triert sind, durch das neue VerpackG zu
nächst nur die Registrierungspflicht bei der 
Zentralen Stelle.

Zudem müssen die Hersteller bis zum 15.5. 
des Folgejahres – also erstmals am 15.5.2019 
für das Jahr 2018 – der Zentralen Stelle bzw. 
wie bisher dem System eine Vollständig
keitserklärung übermitteln, sofern die in  
§ 11 Abs. 4 VerpackG genannten Freigren
zen überschritten werden:

ff Materialart Glas 80 t,
ff Materialarten Papier, Pappe und Karton 
50 t,
ff übrige Materialarten grundsätzlich 30 t.

Diese Vollständigkeitserklärung ist durch  
einen bei der Zentralen Stelle registrierten 
Sachverständigen zu prüfen und in geprüf
ter Form an die Zentrale Stelle zu übermit
teln. Als Sachverständige in Betracht kom
men u. a. Wirtschaftsprüfer, vereidigte 
Buchprüfer und Steuerberater, die gemäß  
§ 27 Abs. 2 VerpackG in einem gesonderten 
Prüferregister geführt werden.

Abschließend sei darauf hingewiesen, dass 
für Mehrwegverpackungen, Einwegverpa
ckungen mit Pfandpflicht, systembeteili
gungspflichtige Verpackungen, die nach
weislich nicht im Geltungsbereich dieses 
Gesetzes an den Endverbraucher abgege
ben werden, und Verkaufsverpackungen 
schadstoffhaltiger Füllgüter Ausnahmerege
lungen greifen.

Hinweis: Die Zielsetzung des Gesetzgebers 
mit dem VerpackG liegt auf der Hand: 
Sämtliche Hersteller sollen für die Entsor
gung ihrer Verkaufsverpackungen selbst 
aufkommen. Zur Durchsetzung dieses An
spruchs beinhaltet das VerpackG Bußgeld
vorschriften (§ 34 VerpackG) mit Bußgel
dern von bis zu 100.000 Euro.

Verpackungsgesetz: Neuerungen und Pflichten ab 2019
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Wurde von Unbefugten die korrekte PIN zur 
Erteilung eines Zahlungsauftrages per Online
Banking eingesetzt, trägt die Bank die Beweis
last dafür, dass der Kontoinhaber das Abhan
denkommen der PIN zu vertreten hat. Dies 
entschied das Landgericht Kiel mit Urteil vom 
22.6.2018 (Az. 12 O 562/17).

Hinweis: Danach hat der Kontoinhaber im 
Streitfall einen Anspruch gegen die Bank 
auf Ausgleichung seines Kontos auf den 
Stand vor den nicht autorisierten Überwei
sungen. Die Bank hätte nachweisen müs
sen, dass der Kontoinhaber die persona
lisierten Sicherheitsmerkmale unsicher  

aufbewahrt hat. Das Gericht sieht in dem 
Umstand, dass die Aufbewahrung der  
Sicherheitsmerkmale ausschließlich in der 
Sphäre des Kontoinhabers lag und die Bank 
darauf keinen Einfluss hat, keinen Anlass 
für eine Umkehr der Beweislast.

Der Versicherungsschutz einer D&OVer
sicherung umfasst nicht den Anspruch einer 
insolvent gewordenen GmbH gegen ihren 
versicherten Geschäftsführer auf Ersatz von 
Zahlungen im Sinne von § 64 GmbHG, die 
nach Eintritt der Zahlungsunfähigkeit der 
Gesellschaft oder nach Feststellung ihrer 
Überschuldung geleistet wurden, so das 
OLG Düsseldorf mit Urteil vom 20.7.2018 

(Az. I  4 U 93/16). Bei § 64 GmbHG handele 
es sich nicht um ein Zahlungsverbot, viel
mehr diene diese Bestimmung dem Erhalt 
der Insolvenzmasse. 

Hinweis: Den entscheidenden Unterschied 
zu einem deliktischen Schadensersatzan
spruch vermochte das Gericht darin zu er
kennen, dass die Haftung nach § 64 GmbHG 

unabhängig davon besteht, ob der Gesell
schaft überhaupt ein Vermögensschaden 
entstanden ist. Folglich handele es sich bei 
dieser Bestimmung um keinen Schadens
ersatzanspruch im Sinne der Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen der D&OVersi
cherung. Somit konnte der Geschäftsführer 
von der Versicherung keine Freistellung  
beanspruchen.

VERTRAGSRECHT

Bank haftet für nicht autorisierte Überweisungen 

GESELLSCHAFTSRECHT

Kein D&OVersicherungsschutz bei Geschäftsführerhaftung 
aufgrund insolvenzrechtswidriger Zahlungen
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Das Bundeskabinett hat am 29.8.2018 den 
Entwurf eines Gesetzes über Leistungs
verbesserungen und Stabilisierung in der  
gesetzlichen Rentenversicherung (RVLeis
tungsverbesserungs und Stabilisierungs 
gesetz) beschlossen. 

Das Gesetz besteht aus vier Kernelementen: 
Das Rentenniveau soll bis zum Jahr 2025 bei 
mindestens 48 % gehalten werden. Hierfür 
soll die Rentenanpassungsformel entspre
chend ergänzt werden (Haltelinie  I). Zudem 
soll der Beitragssatz zur Rentenversicherung 
die Marke von 20 % bis zum Jahr 2025 nicht 
überschreiten (Haltelinie II). Dazu erhöht der 
Staat den Zuschuss aus Steuermitteln. Hier
für soll im Bundeshaushalt ein „Demografie
fonds“ von 2021 bis 2024 mit jährlich zwei 
Milliarden Euro aufgebaut werden, der die 

Beitragsobergrenze auch im Fall unvorherge
sehener Entwicklungen absichert. Zusätz 
lich soll eine Beitragssatzuntergrenze von 
18,6 % bis zum Jahr 2025 eingeführt wer
den, um eine bessere Beitragssatzversteti
gung zu erreichen.

Die Absicherung bei Erwerbsminderung soll 
verbessert werden. Dafür wird die Zurech
nungszeit, nach der die Renten so berechnet 
werden, als ob die Betroffenen noch nach 
Eintritt in die Erwerbsminderung wie bisher 
weitergearbeitet hätten, für Rentenzugänge 
im Jahr 2019 in einem Schritt von heute 62 
Jahren und 3 Monaten auf 65  Jahre und 8 
Monate angehoben. Anschließend soll sie  
in Anlehnung an die Anhebung der Regel
altersgrenze weiter auf 67  Jahre verlängert 
werden.

Mütter oder Väter sollen für vor 1992 gebo
rene Kinder ein weiteres halbes Kindererzie
hungsjahr angerechnet bekommen. 

Zu Guter letzt soll die bisherige „Gleitzone“ 
bei Geringverdienern auf Arbeitsentgelte 
von 450,01  Euro bis 1.300  Euro (bisher 
850 Euro) zum „Übergangsbereich“ für sozi
alversicherungspflichtige Beschäftigung aus
geweitet werden. Es ist vorgesehen, Be
schäftigte in diesem Bereich stärker bzw. 
erstmalig bei den Sozialversicherungsbei
trägen zu entlasten. Zudem sollen die verrin
gerten Rentenbeiträge nicht mehr zu gerin
geren Rentenansprüchen führen. 

ARBEITSRECHT

Bundesregierung beschließt Gesetzentwurf zu Leistungs
verbesserungen der gesetzlichen Rentenversicherung 

Die Speicherung von Bildsequenzen aus  
einer rechtmäßigen offenen Videoüberwa
chung, die vorsätzliche Handlungen eines 
Arbeitnehmers zu Lasten des Eigentums des 
Arbeitgebers zeigen, wird nicht durch  
bloßen Zeitablauf unverhältnismäßig, solan
ge die Ahndung der Pflichtverletzung durch 
den Arbeitgeber arbeitsrechtlich möglich ist. 
Dies entschied das BAG mit Urteil vom 
23.8.2018 (Az. 2 AZR 133/18). 

Im Streitfall hatte der beklagte Arbeitgeber 
in einem Geschäftslokal eine offene Video
überwachung installiert. Mit den Aufzeich
nungen wollte er sein Eigentum vor Strafta
ten sowohl von Kunden als auch von eigenen 
Arbeitnehmern schützen. Nachdem ein Fehl
bestand bei Tabakwaren festgestellt wurde, 
habe sich bei einer im August 2016 vorge
nommenen Auswertung der Videoaufzeich
nungen gezeigt, dass eine Arbeitnehmerin 

an zwei Tagen im Februar 2016 vereinnahm
te Gelder nicht in die Registrierkasse gelegt 
habe, woraufhin ihr außerordentlich fristlos 
gekündigt wurde. 

Das BAG teilt nicht die Auffassung des LAG, 
wonach die Erkenntnisse aus den Videoauf
zeichnungen einem Verwertungsverbot un
terliegen würden. Es vertritt die Auffassung, 
dass im Falle einer rechtmäßigen offenen 
Videoüberwachung die Verarbeitung und 
Nutzung der einschlägigen Bildsequenzen 
nach § 32 Abs. 1 Satz 1 BDSG a. F. zulässig 
war. Dementsprechend wurde nicht das 
durch Art. 2 Abs. 1 i. V. m. Art. 1 Abs. 1 GG 
geschützte allgemeine Persönlichkeitsrecht 
der Arbeitnehmerin verletzt. Nach Auffas
sung des BAG musste der Arbeitgeber das 
Bildmaterial nicht sofort auswerten. Er durfte 
hiermit solange warten, bis er dafür einen 
berechtigten Anlass sah. 

Hinweis: Auch die Vorschriften der seit dem 
25.5.2018 geltenden DatenschutzGrund
verordnung stehen einer gerichtlichen Ver
wertung der erhobenen personenbezoge
nen Daten von Arbeitnehmern im weiteren 
Verfahren laut BAG nicht entgegen. 

BAG lockert Videoüberwachung von Mitarbeitern
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Laut Urteil das BAG vom 8.5.2018  
(Az. 9 AZR 578/17, NZA 2018, S. 1011) 
kommt eine Rundung von Bruchteilen von 
Urlaubstagen nicht in Betracht, sofern nicht 
eine Rechtsvorschrift dies anordnet. Die  
dabei im Streitfall in Betracht kommen 
den Rechtsvorschriften des Bundesurlaubs

gesetzes, mit Ausnahme von Fällen des Teil
urlaubs oder des anzuwendenden Tarifver
trags, erlauben laut BAG nicht das Auf oder 
Abrunden von Bruchteilen.

Hinweis: Der Arbeitgeber gewährte einer 
Arbeitnehmerin insgesamt 28 Arbeitstage 
Urlaub, obwohl ihr laut Tarifvertrag 28,15 
Arbeitstage zustanden. Das BAG bejahte  
einen Schadensersatz in Form von Ersatz
urlaub für 0,15 Arbeitstage.

Rundung von Urlaubstagen

§ 24 Berufsbildungsgesetz (BBiG) enthält die 
Fiktion, wonach bei Beschäftigung eines 
Auszubildenden im Anschluss an das Berufs
ausbildungsverhältnis ein unbefristetes Ar
beitsverhältnis begründet wird. Diese Fiktion 
setzt grundsätzlich voraus, dass der Auszu
bildende oder sein gesetzlicher Vertreter 
Kenntnis von der Beendigung des Berufsaus
bildungsverhältnisses und der Weiterbe
schäftigung des Auszubildenden hat. Dies 
entschied das BAG mit Urteil vom 20.3.2018 
(Az. 9 AZR 479/17).

Besteht der Auszubildende die Abschluss
prüfung vor Ablauf der Ausbildungszeit,  
endet das Berufsausbildungsverhältnis mit 
Bekanntgabe des Ergebnisses durch den 
Prüfungsausschuss an den Auszubildenden. 
Der subjektive Tatbestand von § 24 BBiG ist 
erfüllt, wenn der Arbeitgeber dem Auszubil
denden Arbeit zuweist, obwohl er weiß, dass 
die von diesem erzielten Prüfungsergebnisse 
zum Bestehen der Abschlussprüfung ausrei
chen. Die Kenntnis des Arbeitgebers darü
ber, dass dem Auszubildenden das Ergebnis 
der Abschlussprüfung durch den Prüfungs

ausschuss eröffnet worden ist, ist nicht erfor
derlich. Denn ungeachtet dessen, ob dem 
Auszubildenden das Prüfungsergebnis be
kannt ist, müsse der Arbeitgeber – so das 
BAG – regelmäßig davon ausgehen, dass das 
Berufsausbildungsverhältnis beendet ist und 
könne den Auszubildenden auch nach des
sen Kenntnisstand fragen, bevor er ihn wei
terbeschäftigt. Unterlasse er dies und weise 
er dem Auszubildenden gleichwohl Tätigkei
ten zu, müsse er sich so behandeln lassen, 
als hätte er Kenntnis von der Beendigung 
des Berufsausbildungsverhältnisses. 

Mit Urteil vom 25.1.2018 (Az. 8 AZR 309/16, 
DStR 2018, S. 1778) formuliert das BAG 
zwei Voraussetzungen für die Annahme  
eines Betriebsübergangs i. S. der Richtlinie 
2001/23/EG sowie i. S. von § 613a BGB: Zum 
einen muss der Übergang eine auf Dauer  
angelegte, ihre Identität bewahrende  
wirtschaftliche Einheit im Sinne einer organi
sierten Zusammenfassung von Ressourcen 
zur Verfolgung einer wirtschaftlichen Haupt 
oder Nebentätigkeit betreffen. Darauf,  
ob es sich um ein „Unternehmen“, einen  

Betrieb oder einen „Unternehmens“ oder 
„Betriebsteil“ – auch im Sinne des jeweiligen 
nationalen Rechts – handelt, kommt es nicht 
an. Entscheidend ist nur, dass der Übergang 
eine wirtschaftliche Einheit im o. g. Sinn  
betrifft. Zum anderen muss die für den  
Betrieb der wirtschaftlichen Einheit verant
wortliche natürliche oder juristische Person, 
die in dieser Eigenschaft die Arbeitgeber
pflichten gegenüber den Beschäftigten ein
geht, im Rahmen vertraglicher Beziehungen 
wechseln.

Hinweis: Verantwortlich für den Betrieb  
einer wirtschaftlichen Einheit ist laut BAG  
die Person, die die wirtschaftliche Einheit im 
eigenen Namen führt und nach außen als 
deren Inhaber auftritt.

Arbeitsverhältnis durch Beschäftigung nach Berufsausbildung

Betriebsübergang erfordert Wechsel in der Person des  
Betriebsinhabers



25

Das BVerfG entschied mit Beschluss vom 
27.6.2018 (Az. 1 BvR 100/15, 1 BvR 249/15), 
dass es nicht gegen das Gleichheitsgebot 
verstößt, wenn für die Berechnung der Bei
träge von Rentnern zur gesetzlichen Kran
ken und Pflegeversicherung solche Zahlun
gen berücksichtigt werden, die auf einem 
nach Ende des Arbeitsverhältnisses geänder
ten oder ab diesem Zeitpunkt neu abge
schlossenen Lebensversicherungsvertrag zwi 
schen einer Pensionskasse in der Rechtsform 
eines Versicherungsvereins auf Gegenseitig
keit und dem früheren Arbeitnehmer beruhen, 

während Erträge aus privaten Lebensversiche
rungen von pflichtversicherten Rentnern nicht 
zur Berechnung herangezogen werden. 

Hinweis: Voraussetzung ist aber laut BVerfG, 
dass der frühere Arbeitgeber an dem Versiche
rungsvertrag nach Beendigung des Arbeitsver
hältnisses nicht mehr beteiligt ist und nur der 
versicherte Arbeitnehmer die Beiträge einge
zahlt hat. Die Differenzierung zwischen be
trieblicher und privater Altersversorgung und 
einer daraus resultierenden Beitragspflicht zur 
gesetzlichen Kranken und Pflegeversicherung 

sei nicht allein nach der auszahlenden Institu
tion vorzunehmen. Vielmehr sei nach der Ver
tragsgestaltung nach Beendigung des Arbeits
verhältnisses zu unterscheiden. Mit diesem 
Beschluss hat das Gericht zwei Verfassungs
beschwerden von pflichtversicherten Rent
nern gegen die Beitragspflicht stattgegeben.

Rentenzahlungen von Pensionskassen nicht immer beitragspflich
tig in der gesetzlichen Kranken und sozialen Pflegeversicherung

Sämtliche Fragen des Zeugnisrechts unterlie
gen der Wahrheitspflicht. Aus diesem Grun
de ist das Ausstellungsdatum grundsätzlich 
das Datum der tatsächlichen Ausfertigung 
des Zeugnisses, wie das LAG RheinlandPfalz 
mit rechtskräftigem Urteil vom 11.1.2018 
(Az. 2 Sa 332/17) darlegt. Demnach hat ein 
Arbeitnehmer, der seinen Arbeitgeber zwei
einhalb Jahre nach einem geschlossenen 
Vergleich zur Erteilung des darin vereinbar
ten Zeugnisses auffordert, keinen Anspruch 
auf Rückdatierung auf den Tag der Beendi
gung des Arbeitsverhältnisses. Ebenfalls 
führte das LAG RheinlandPfalz an, dass der 
Arbeitgeber das Arbeitszeugnis nicht selbst 
unterzeichnen müsse, sondern diese Aufga
be an unternehmensangehörige Vertreter als 
Erfüllungsgehilfen delegieren könne, die ge
genüber dem Arbeitnehmer weisungsbefugt 
waren. Ein Personalleiter sei typischerweise 

eine solche Person. Findet in der Zwischen
zeit nach Beendigung des Arbeitsverhältnis
ses und erstmaliger Erteilung des Arbeits
zeugnisses ein Personenwechsel auf der 
Stelle des Personalleiters statt, kann der neue 
Personalleiter das Zeugnis unterzeichnen.  
Es ist unerheblich, dass der neu eingetretene 
Personalleiter den Arbeitnehmer nicht beur
teilen kann, weil er erst später in das Unter
nehmen eingetreten ist.

Hinweis: Weiter stellt das LAG klar, dass ein 
bereits erteiltes Zeugnis, das vom Arbeitge
ber inhaltlich geändert bzw. berichtigt wird, 
soweit die verspätete Ausstellung nicht auf 
eigener Nachlässigkeit des Arbeitnehmers 
beruht, sondern darauf zurückzuführen ist, 
dass der Arbeitgeber sich bereit erklärt hat, 
das ursprünglich erteilte Zeugnis im Wortlaut 
zu ändern, das Datum des ursprünglich und 
erstmals erteilten Zeugnisses zu tragen hat.

Arbeitszeugnis: Berichtigung des Ausstellungsdatums 
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Die Beitragszahlung durch die Bezieher von 
Versorgungsbezügen in die gesetzliche Kran
kenversicherung und soziale Pflegeversiche
rung ist mit der Verfassung vereinbar, auch 
wenn der Arbeitnehmer den vollen Beitrags

satz allein zu entrichten hat. Dies entschied 
das BVerfG mit Beschluss vom 9.7.2018  
(Az. 1 BvL 2/18). 

Hinweis: Die Beitragspflicht stellt weder  
einen Verstoß gegen Art. 3 Abs. 1 GG  
dar noch greift sie unverhältnismäßig in  
die Rechte der Betroffenen ein.

Beitragspflicht für Versorgungsbezüge auch bei Zahlung  
des vollen Beitragssatzes durch den Arbeitnehmer  
verfassungsgemäß 
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In dem vom BGH zu entscheidenden Streit
fall veräußerte der beklagte Gesellschafter 
zusammen mit einem weiteren Gesellschaf
ter seine Geschäftsanteile an einer GmbH in 
2011 an den Erwerber R. Im Rahmen des 
Vertragsschlusses wurde der bisherige Ge
schäftsführer der GmbH abberufen und  
S zum neuen Gesellschafter bestellt. Tag
gleich wies R den Geschäftsführer S an, vom 
Geschäftskonto der GmbH einen Teil des 
Kaufpreises auf das Anderkonto des beur
kundenden Notars zu überweisen. Dieser 
leitete nach Eingang der Zahlung einen  
Betrag entsprechend dem Beteiligungsver
hältnis an den beklagten Gesellschafter wei
ter. Im Dezember 2012 wurde das Insolvenz
verfahren über das Vermögen der GmbH 

eröffnet. Der Insolvenzverwalter focht die 
Zahlungen im Wege der Schenkungsanfech
tung an und forderte deren Rückzahlung an 
die GmbH.

Der BGH bejaht mit Urteil vom 5.7.2018  
(Az. IX ZR 126/17, BB 2018, S. 1811) zwar 
eine objektive Gläubigerbenachteiligung  
infolge des Vermögensabflusses bei der 
GmbH. Jedoch fehle es an einer unentgelt
lichen Leistung der GmbH i. S. d. § 134  
Abs. 1 InsO an den beklagten Gesellschafter, 
weil diese die Zahlung nicht der GmbH,  
sondern dem Vertragspartner R zuordne.  
Um eine mittelbare unentgeltliche Zuwen
dung der GmbH annehmen zu können, müs
se der Empfänger erkennen, von wem die 

Leistung herrührt. Darum müsse er wissen, 
dass es sich um eine freigebige Leistung  
der GmbH handele, wie der BGH auch  
bereits in seinem Urteil vom 9.10.2008  
(Az. IX ZR 59/07, WM 2008, S. 2178) aus
geführt habe. Beurteilungsmaßstab seien  
die objektiven Kriterien aus der Sicht des 
Empfängers.

Hinweis: Aus der Warte des beklagten  
Gesellschafters sei eine mittelbare Zuwen
dung des R und nicht der GmbH erfolgt. Eine 
etwaige Kenntnis des beurkundenden  
Notars, wonach die Zahlung nicht durch R, 
sondern durch die GmbH getätigt wurde,  
sei dem Beklagten nicht zuzurechnen.  

INSOLVENZRECHT

Zur Schenkungsanfechtung bei mittelbarer unentgeltlicher 
Zuwendung
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Mit unserer neuen App begleiten wir Sie auf 
Ihrem Smartphone oder Tablet und halten 
Sie mit aktuellen Informationen aus dem 
Steuer und Wirtschaftsrecht auf dem Lau
fenden – egal wo Sie sind.

EBNER STOLZ TO GO bietet Ihnen die Mög
lichkeit, durch unsere thematisch gebün
delten Dossiers zu stöbern. Darin erhalten 
Sie komprimiert und schnell neueste Infor
mationen aus den Bereichen Wirtschaftsprü
fung, Steuer, Rechts und Unternehmens
beratung sowie zu speziellen Branchen.

Unsere ThemenDossiers beinhalten alles, 
was Sie suchen: von News, über Experten
Beiträge und Interviews bis hin zu Veranstal

tungen und exklusiven Inhalten. Auch fin
den Sie darin garantiert den passenden 
Ansprechpartner zum jeweiligen Thema.

Zudem haben Sie die Möglichkeit, EBNER 
STOLZ TO GO auf Ihre individuellen Interes
sen abzustimmen, um so noch gezielter für 
Sie relevante Informationen zu erhalten. 
Über eine FavoritenFunktion speichern Sie 
zudem besonders interessante Inhalte in  
Ihrem Profil, um diese bei Bedarf schnell  
und bequem wieder zu finden.

Schlechter Empfang? Kein Problem! Dank 
modernster Browsertechnologie sind Inhal
te, die Sie bereits angesehen oder als Favorit 
markiert haben, auch offline verfügbar. 

Hinweis: EBNER STOLZ TO GO ist ab sofort 
für iOS und Android verfügbar! Als Progres
sive Web App muss EBNER STOLZ TO GO 
nicht zuerst über einen App Store herunter
geladen werden, sondern kann direkt über 
app.ebnerstolz.de aufgerufen und auf dem 
Bildschirm Ihres Smartphones oder Tablets 
platziert werden. Wenn Sie ein iPhone nut
zen, erfolgt der Download einfach über den 
Befehl  in der unteren Befehlsleiste Ihres 
iPhones.

Sie wissen noch nicht, wie 447 Entscheider 
zu ComplianceThemen stehen und wie der 
Mittelstand in Sachen Compliance aufge
stellt ist? Unsere in Kooperation mit dem 
F.A.Z.Institut veröffentlichte Studie „Com
pliance – Brennpunkte im Mittelstand“ gibt 
darauf Antworten und ist nun auch elektro
nisch verfügbar. Hier erfahren Sie, wo Schwach
punkte bestehen und wie Sie diese lösen kön
nen. Neben einem empirischen Teil run 
den Interviews zu BestPracticeLösungen mit 
ComplianceVerantwort lichen die Studie ab. 

Die Kernbotschaft: Jedes fünfte Unterneh
men war in den vergangenen zwei Jahren 
mit ComplianceVerstößen befasst – mit  
teilweise beträchtlichen Schadenssummen. 
So bezifferten 42 % der von Compliance
Verstößen betroffenen Unternehmen ihren 
Schaden auf über 100.000 Euro; bei mehr 
als der Hälfte der Unternehmen betrug  
der Schaden 50.000 Euro und mehr.

Gerade auch dem Steuerrecht wird großes 
Risikopotenzial zugeschrieben. 85 % der  
befragten Unternehmen sehen Steuern als 
wichtiges Handlungsfeld für Compliance. 

Die höchsten ComplianceRisiken lauern in 
den Bereichen Umsatzsteuer und Verrech
nungspreise. Auch wenn das Risiko erkannt 
wurde geht der Mittelstand dem Thema Tax 
Compliance derzeit noch aus dem Weg. Nur 
die Hälfte der befragten Mittelständler gibt 
an, sich aktuell damit zu befassen. So haben 
nur 6 % der befragten mittelständischen  
Unternehmen bereits ein Tax Compliance 
ManagementSystem implementiert; 17 % be 
finden sich im Planungsstadium. Es zeigt sich, 
dass dringender Handlungsbedarf besteht. 

Gerne unterstützen wir Sie mit unserem Tax 
ComplianceTool. Damit können die steuer
lichen Risiken innerhalb einer Unterneh
mensgruppe ermitteln und diese nach der 
Höhe des Eintrittsschadens und ihrer Ein
trittswahrscheinlichkeit klassifizieren. 

Hinweis: Sie möchten unsere Studie „Com
pliance – Brennpunkte im Mittelstand“ gerne 
beziehen? Dann registrieren Sie sich doch in 
unserer App, die Sie unter app.ebnerstolz.de 
downloaden können (siehe vorgehend). 

Ebner Stolz macht mobil:  
Neue Progressive Web App EBNER STOLZ TO GO

ComplianceStudie elektronisch verfügbar
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Ebner Stolz baut seine Expertise im Gesund
heitswesen aus und komplettiert sein inter
disziplinäres Beratungsportfolio für diese 
Branche. Ebner Stolz konnte den Rechtsan
walt und Fachanwalt für Medizinrecht Dr. 
Stephan Porten gewinnen. Der renommierte 
Medizinrechtler wechselt gemeinsam mit sei
nem vierköpfigen Team von der Prüfungs und 
Beratungsgesellschaft BDO zu Ebner Stolz. 

Die Herausforderungen im Gesundheitsbe
reich sind immens. Sie reichen von der Sanie
rungsberatung über tragfähige Compliance
Strukturen bis hin zu komplexen medi 
zinrechtlichen Fragestellungen. Der An
spruch von Ebner Stolz besteht darin, inter
disziplinäre Lösungsansätze aus einer Hand 
zu liefern. Mit den neuen Anwaltskollegen 
werden nun auch rechtliche Fragen im Ge
sundheitsbereich abgedeckt. Das bietet 
deutlichen Mehrwert für diese Branche.

Schon jetzt betreut Ebner Stolz unter der 
Führung des Stuttgarter Partners Brent 
Schanbacher bundesweit namhafte Gesund
heitseinrichtungen, wie beispielsweise das 
Klinikum Stuttgart, die Kliniken der Stadt 
Köln gGmbH, die BG Kliniken – Klinik
verbund der gesetzlichen Unfallversicherung 
gGmbH, Berlin, den Alexianer Verbund mit 
Hauptsitz in Münster sowie die Evangelische 
Heimstiftung GmbH, Stuttgart. Darüber hin
aus haben die Unternehmensberater von Eb
ner Stolz zuletzt den 1. Platz in der Kategorie 
Restrukturierung im Wettbewerb „Best of 
Consulting 2017“ der Wirtschaftswoche für 
ihre Beratung des KfH Kuratorium für Dialyse 
und Nierentransplantation e.V. belegt. 

Der Rechtsanwalt und Fachanwalt Dr.  
Stephan Porten verfügt über rund zwanzig 
Jahre Erfahrung in der Beratung von  
Gesundheitseinrichtungen. Vor seiner Tätig
keit als Rechtsanwalt bei BDO war er für 
mehrere Jahre im Management von Kran
kenhäusern tätig, zuletzt als Mitglied der
Krankenhaus leitung eines Gesundheits
unternehmens mit 2.000 Mitarbeitern.  
Porten ist Autor zahlreicher Fachveröffent
lichungen, zuletzt auch mit Fokus auf sozial 
versicherungsrechtliche Themen im Zusam
menhang mit dem Einsatz von freiberuf
lichen Honorar und Notärzten.

 
Der neue Partner am Kölner Standort wird 
von drei Anwaltskolleginnen begleitet:  
Dr. Sarah GerschSouvignet, Juliane Pogadl 
und Daria Madejska. 

 

Ebner Stolz komplettiert interdisziplinäres Beratungsportfolio  
im Bereich Gesundheitswesen
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Die Zusammenhänge und Interdependen
zen von Bilanz, Steuer und Insolvenzrecht 
stellen den Sanierungspraktiker vor immer 
neue Herausforderungen. So bleibt keine 
Sanierungsmaßnahme ohne bilanzielle oder 
steuerliche Implikation und selbst eine eher  
triviale Stundung einer Forderung kann 
steuerliche Auswirkungen haben. Hinzu 
kommt, dass es sich insbesondere bei dem 
Steuerrecht und dem Insolvenzrecht um 
Rechtsbereiche handelt, die einem stetigen 
Wandel unterliegen. 

Gerade bei dem Thema Sanierungserlass  
zeigen sich die Schwierigkeiten der Verein
barkeit der unterschiedlichen Rechtsgebie
te. Das Steuerrecht strebt nach Steuerge
rechtigkeit und Besteuerung nach Leis 
tungsfähigkeit, während das Insolvenzrecht 
in erster Linie die Gläubigerbefriedigung 
zum Ziel hat und sich zugleich darum  
bemüht, die Sanierung des Schuldners zu 
ermöglichen. Auch das Bilanzrecht, das  
die diversen Stakeholder nach dem Han

delsgesetzbuch informieren möchte, unter
liegt im Sanierungs oder Insolvenzrecht 
Anpassungen. So sind Bilanz und Steuer
recht in Verbindung mit dem Insolvenzrecht 
für den Praktiker wichtige komplementäre 
Spezialgebiete. 
 
Das aktuell im Beck Verlag erschienene 
Werk „Bilanzierung und Besteuerung  
in Krise und Insolvenz“ ist dem recht
lichen Rahmen für Sanierungen folgend als 
multidiszipli näres Werk konzipiert. Mither
ausgeber des Werkes ist Dr. Daniel Kauten
burgerBehr, Rechtsanwalt, Steuerberater 
und Partner bei Ebner Stolz in Köln. Die  
Autoren des Werkes sind erfahrene Rechts
anwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer 
und Unternehmensberater, gleichfalls über
wiegend von Ebner Stolz. Das Werk richtet 
sich an die Berater der unterschiedlichen 
Disziplinen. Es wurde als Arbeitsgrundlage 
für Sanierungs und Insolvenzpraktiker  
entwickelt. Neben der Darstellung der un
terschiedlichen Materien beinhaltet das 

Werk auch Praxishinweise und Gestaltungs
überlegungen. Es wird aktuell auf der 
Frankfurter Buchmesse vorgestellt und kann 
für ca. 115 Euro im Buchhandel sowie  
im OnlineShop des BeckVerlages erwor
ben werden. 

Neuerscheinung im BeckVerlag: „Bilanzierung und  
Besteuerung in Krise und Insolvenz“ unter Mitherausgeber
schaft von Ebner Stolz
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OKTOBER

Mandantenveranstaltung zur Informa-
tionstechnologie 2018
9.10.2018 // Köln

Herausforderungen im Automobilbereich
10.10.2018 // Stuttgart

Erfassung und Validierung von Daten 
für den Konzernabschluss mit LucaNet.
Group Report 
11.10.2018 // Webinar

Umsatzsteuer Impuls
11.10.2018 // Köln
15.10.2018 // Stuttgart
23.10.2018 // Hamburg
25.10.2018 // Hamburg
25.10.2018 // Stuttgart
25.10.2018 // Siegen
25.10.2018 // München
30.10.2018 // Leipzig

Stressfreies Budgetieren mit Workflows
18.10.2018 // Webinar

Ebner Stolz LucaNet Anwendungs-
schulungen 2018
18./19./22.10.2018 // Stuttgart

Erfolg nach Plan – Vom Wirtschaftsplan 
zur integrierten Planung
24.10.2018 // Stuttgart

Herausforderungen im Konzern 2018 - 
Währungsumrechnung nach DRS 25
24.10.2018 // Hamburg

Veranstaltungsreihe Rechnungswesen – 
Aktuelles zur elektronischen Rechnung
24.10.2018 // Leipzig

Konsolidierung mit LucaNet 
25.10.2018 // Webinar

Praxis-Check Online: Datenschutzgrund-
verordnung 
25.10.2018 // Webinar

IPO Workshop
25.10.2018 // Stuttgart

NOVEMBER

Herausforderungen im Konzern 2018 – 
Währungsumrechnung nach DRS 25
6.11.2018 // Leipzig
13.11.2018 // Köln 

Mandantenveranstaltung zur Informati-
onstechnologie 2018  
7.11.2018 // München
8.11.2018 // Stuttgart

Integrierte Planung mit LucaNet
8.11.2018 // Webinar

Stressfreies Budgetieren mit Workflows
15.11.2018 // Webinar

Tatort Krankenhaus
15.11.2018 // Stuttgart

Nachfolgetag
15.11.2018 // Köln

IFRS – Aktuelle Entwicklungen und Hin-
weise zum Jahresende
20.11.2018 // Stuttgart
21.11.2018 // Köln
28.11.2018 // Hamburg

Fit für den Jahreswechsel 2018/2019
20.11.2018 // Köln
20.11.2018 // Berlin
22.11.2018 // Bonn
27.11.2018 // Siegen
27.11.2018 // Stuttgart
28.11.2018 // Hannover
28.11.2018 // Leipzig
28.11.2018 // Lennestadt
30.11.2018 // Erfurt

Erfassung und Validierung von Daten 
für den Konzernabschluss mit LucaNet.
Group Report
29.11.2018 // Webinar

DEZEMBER

Fit für den Jahreswechsel 2018/2019
3.12.2018 // Hamburg
4.12.2018 // Bremen
4.12. 2018 // Dresden
5.12.2018 // Ravensburg
6.12.2018 // Leipzig
6.12.2018 // Karlsruhe
6.12.2018 // Frankfurt
7.12.2018 // München
11.12.2018 // Düsseldorf

Konsolidierung mit LucaNet
13.12.2018 // Webinar

TERMINE
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